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Graf Trautmannsdorf war ein langer, hagerer Mann;
zwar nicht schön von Gesicht, aber von redlichem Herzen
und großer Einsicht, von unerschrockenem Muth und
ungemeiner Standhastigkeit. Er wurdc im Jahr 1047 vorn Kongreß

abberufen, weil er beim Kaiser verdächtigt worden

ward), als sei er den Ansprüchen der Protestanten gegenüber

zu nachgiebig.
Daß beim Eintreffen des schweizerischen Abgeordneten

ein Mann von der Bedeutung und der Stellung Trautmanns-
dorf's am kaiferlichen Hof noch am Kongreß weilte, war
für das Gelingen der schweizerischen Mission von großer
Wichtigkeit.

III.

Verhandlungen des schweizerischen Gesandten in Münster
und Osnabrück.

Quellen:
1) Band V, VI und VII der hinterlassenen Wettstein'schen Schriften,

welche laut Beschluß der Tagsatzung vom Juli 1648 (siehe A. S. a, e. A.,
Bd. V, 2, Seite 1464) im Archiv in Basel liegen.

Jn einem Schreiben, S, 4.6. April 1647 sagt der Baslerische
Staatsschreiber Nippel über ihn: er habe sich aus den Protokollen von ver

Tüchtigkeit Trautmannsdorfs überzeugt, den er blotz für einen Nignon
gehalten und Vr. Volmar für den Kopf der Gesandtschaft, während er

jetzt einsehe, daß die Gründe, melche Trautmannsdorf anführe, schlagender

seien, als die seines Kollegen. Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 233.

Nikolaus Nippel, Sohn des Deputaten Nikolaus Nippel, ward
geboren 1594, Rathssubstitut 1622, des Großen Rathes 1631, Rathschreiber

1634, Stadtschreiber 1654, Dreierherr 1656, Oberstzunftmeister 1658,

Bürgermeister 1660, starb den 15. März 1666 kinderlos.

') Jn einem Briefe, den der Mllnsterische Jesuit Johann Mühlmann
am 12. Juli 1647 an den kaiserlichen Beichtvater geschrieben, wird
Trautmannsdorf unter dem Namen „Aesculapius" als ein Mann bezeichnet,

der den Protestanten besonders zugethan sei. Siehe „der Geist des

westphälischen Friedens", von Pütter, Seite 55, wo der bezügliche Brief abge»

druckt ist.
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2) Hinterlassene Schriften des Generals H. L, von Erlach von
Castelen, betitelt: Lettre» llo Messieurs les ?leoip«teutiai,e« àe .Vluvster

et OsnabrneK (im Privatbesitz in Bern).
3) Die offizielle Berichterstattung des Bürgermeisters I. R. Wettstein

über den Verlauf seiner Mission in der amtlichen Sammlung älterer
eidgenössischer Abschiede, Bd. V, 2. Abschied 1143 b, Seite 1453, und Beilage

3, Seite 2261—2277.
4) ^,ota und Handlungen betreffend Gemeiner Eydgnoßschast Exemption

und mas deren durch die Cammer zu Speyer darwider vorgenommener

Turbationcn halb, sowohl bei den westphälischen Friedenstractaten
als am kayserlichen Hof und anderswo negocirt und verrichtet morden.

Gedruckt im Jahr 1651, Diese Schrift hat, wiewohl dieselbe anonym
erschien, den Biirgerineister Wettstein zum Verfasser, (Siehe A. S, a. e. A.,
Bd, V, 2, Anhang 8 zu Abschied 1143 b, Seite 2267.)

5) Die gerettete völlige Souverainetät der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

von Johann Jakob Moser, herzoglich mürtembergischer Regierungsrath

und Professor fnris, Tübingen 1731,

6) Der Aufsatz vr, D. A. Fechter's im Archiv sür schweizerische

Geschichte, 18. Band, 1873.

1. Anlerhandlungen in ZNiinfler.

Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein, dem von den

evangelischen Orten die Gesandtschaft an den Friedenskongreß

anvertraut ivorden war, stand damals in feinem 52. Altersjahr.

1594 geboreu, hatte er in seiner Jugend, 1616, als

Hauptmann der venetianifchcn Republik gedient, war aber

schon 1620 in den Kleinen Rath feiner Vaterstadt gelvählt

worden; 1635 ist er Oberstzunftmeister nud 10 Jahre später,

1645, Bürgermeister geworden.

In mehr als 100 Tagsaiznngen uud Konferenzen, denen

er iin Laufe seines langen öffentlichen Lebens beigewohnt

haben soll, hatte er Geschäfts- und Menschenkenntnis;

erworben und sich zum Diplomaten ausgebildet.' Das Feld,

auf dem er sich zu bewegen hatte, war ihm daher kein fremdes,

sind doch die Menschen beiläufig überall gleich, lim an den

beiden Versammlungen in Münster nnd Osnabrück Erfolge

zu erzielen, hat Wettstein dieselben Mittel angewendet, die

ihm als Gesandter an schweizerischen Tagfatzungen geläufig

geworden waren.
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Die erste Eigenschaft des Diplomaten ist Takt, richtige

Beurtheilung von Personen und Verhältnissen, die zweite
Geschmeidigkeit mit Zähigkeit verbunden; Klugheit,
Verschwiegenheit und Geduld sollten dem Diplomaten auch nicht
abgehen, gefällige Formen aber erleichtern in der Regel den

Erfolg.
In diesen Richtungen allen hatte der Bürgermeister

Wettstein sich schon vielfach bewährt; dabei hatte er ein

gefälliges Aeußeres und Gewandtheit in der Rede

Seine feine, gleichmäßige Schrift zeugt für Umsicht und

Ueberlegung; sein Styl ist einfach und klar, ohne Schwung,
aber stets dem Gegenstand angemessen.

Auf den ersten Blick wird man gewahr, daß man es

mit einem besonnenen, gleichmüthigen, sich selbst bewußten
Mann zu thun hat. Uebrigens war Wettstein offenbar in
der Rede gewandter als in der Schrift. Er arbeitete langsam
und änderte seine Konzepte drei und vier Mal, bis sie ihm
genügten^).

Am 18. Dezember 1l!4C war Bürgermeister Wettstein,
wie schon bemerkt, in Münster angelangt, und zwar ohne

Sang und Klang, d. h. ohne alle und jede Empfangsfeier-

Pütter (Geist des westphälischen Friedens, Seite 46) sagt von
ihm: Die Angelegenheiten der Stadt Basel und der übrigen helvetischen

Eidgenossen besorgte mit vieler Klugheit der zum Kongreß abgeschickte

Bürgermeister Johann Rudolph Wettstein von Basel, den einige megen
des großen Ansehens, das er sich erworben hatte, den König der Schweizer
nannten. Von den kaiserlichen wie von den französischen Bevollmächtigten
wurde er bei schmierigen Angelegenheiten zu Rath gezogen, (Siehe
Wettsteinische Schriften, Bd. V, Nr, 234, Schreiben des Rathsschreibers Nippel
von Basel, à, à, 6./16, April 1647, und cl, <l. 12./22. Sept., Bd, VI, Nr, 9«.)

2) In seineil hinterlassenen Schristen sind viele solcher Konzepte
aufbewahrt, die er anfänglich meistens zu weitläufig anlegte und dann immer
mehr zusammenzog. Auch die Ausfertigungen schrieb Wettstein oft
eigenhändig; so sind in dem oben erwähnten Band der Lettres à«8 pièni-
potentiairss àe Uunster et à'OsnaszrueK mehrere eigenhändige Schreiben

Wettstein's an den Generalmajor von Erlach in Brcisach enthalten, à, à.

21./31. Januar, 19./2S. März 1647, deren Konzepte in den Wettsteinischen

Schriften aufbewahrt worden find.



— 507 —

lichkeit, da er feine Ankunft nicht zum Voraus angezeigt hatte.

Mt Mühe fand er für sich und seine beiden Begleiter eine

Wohnung in der Nähe des Rathhauses. Kaum war dieß

gelungen, so bewarb er sich um eine Audienz beim Herzog
von Longueville, auf dessen Unterstützung er hauptfächlich zählte
und an welchen er sowohl vom Ambassador Caumartin, als vom
Generalmajor von Erlach dringend empfohlen worden war.

Nachdem Wettstein dem Herzog sein Kreditiv
eingehändigt und ihm auftragsgemäß zu feiner Ernennung als
erster französischer Bevollmächtigter am Friedenskongreß gratulili

hatte, sprach er gegen denselben die Hoffnung aus: „daß
„nunmehr, nachdem es mit den vorderösterreichischen Erd-
Banden zur Richtigkeit gekommen" (indem dieselben an Frankreich

abgetreten werden sollten), die Renten, welche die Stadt
Basel und andere Orte daselbst besäßen, die aber wegen der

Kriegsereignisse während vieler Jahre nicht bezogen werden

konnten, in integrum restitnirt würden'). Erst in zweiter
Linie berührte er die Beschwerden gegenüber dem

Reichskammergericht in Speyer.

Sielie Lettre« àss plénipotentiaires à Aunstsr et OsuabrüeK,
Beilage I zum Schreiben à. à. 21.M, Januar 1647. „Es hat eine

„Löbliche Eidgenossenschaft herzlich erfreut, als sie vernommen, daß Ihre
„fürstliche Durchlaucht von der königlichen Majestät zu Frankreich, ihrem
„gnädigsten Herrn und Pundtsgnoßen, zu den gemeinen Friedenstractaten
„bevollmächtigt worden; haben dabei von Gott gemünschet, daß er Ihre
„fürstliche Durchlaucht also zu segnen geruhe, damit durch dero vielgültige
„Arbeit die Ehr seiner Allmacht befördert und der so hoch desiderirte

„allgemeine Frieden zum Trost nnd Erquickung der werthen Christenheit,
„und Ihrer fürstlichen Durchlaucht unsterblichem Ruhm miedergebracht
„werden möchte,

„Es haben auch die interessirten Orth und unter denen vornehmlich
„eine Stadt Basel sehr gerne verstanden, daß nunmehr es mit etlichen

„schweren Punkten und sonderlich denen vorderöstreichischen Erblanden zur
„Richtigkeit gebracht, der Hoffnung, weil von vielen Jahren her sie ihrer
„Einkommen der Enden entweders gnr nicht oder sehr wenig genossen,

„auch durch die gewährten troubles an der Uebung ibrer RechtsaMen ver»

„hindert worden, es werde nunmehr alles in integrum restituir! und sie hie-

„durch ihres erlittenen merklichen Schadeiis in etwas wieder ergözt werden."
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Seine Abordnung hat er als von „Bafel auf Gutachten

mehrerentheiles Orten geschehen" bezeichnet').

Wettstein bat dann besonders darum: daß der Stadt
Basel diejenigen 20,000 Gulden sammt den seit 24 Jahren
ausstehenden Zinsen, die sie aus dem Dorf Hüningen zu
fordern habe, in bcmrer Bezahlung verschafft oder aber, daß

ihr zur Einräumung der Hypothek verholfen werden möchte^).
Erst nachdem er sich dieses Auftrages entledigt, ersuchte

Wettstein unter Anführung, daß im Monat August ein nach

Frankfurt gehendes, mit Basler Waaren beladenes Schiff in
Folge kammergerichtlichen Urtheiles in Speyer arretirt und

ausgeladen worden sei, den Herzog VonLongueville: er möchte

„durch sein hohes Ansehen dahin vermitteln, daß solche Tribu-
„lationen gänzlich abgeschafft und sowohl eine Stadt Basel
„als gesammte Eidgenossenschaft aller fernern Weitläufigkeiten
„enthebt würden."

Endlich schloß Wettstein seinen Vortrag mit der Bitte: der

Herzog von Longueville möge sich dahin verwenden, „daß
„die Eidgenossenschaft von Seiten ihrer Majestät nüt allen

„ihren Freiheiten in den Generalfrieden in der Weise

eingeschlossen werde, daß sie und ihre Nachkommen ruhig, un-
„turbirt und unangefochten bei denselben künftig belassen

„werden."
Der Herzog von Longueville hatte die Ansprache des

schweizerischen Abgeordneten, die dieser ihm schriftlich zurück-

Siehe Lettres àes plénipotentiaires à Nuvster et OsnsbrueK,
Beilage I zum Schreiben à. à, 21./31. Januar 1647. Das Schreiben

fährt nämlich wörtlich fort:
„Zn welchem Ende dann und weilen das gemein Intéresse es also

„ersordert, gegenwärtige Abordnung von einer Stadt Basel aus Gutachten
„mehrentheiles Orthen beschehen mit Befelch, „Ihr fürstlichen Durchlaucht
„deroselben bereitwillige Dienst und Gruß zu vermelden" u, s. m,

2) Diese Eingabe sn Longueville, soweit sie Grotzhüningen betrifft,
ist weder in den „Acta und Handlungen" von 1651, noch in der Schrift
Moser's über die gerettete Souveränetät der schweizerischen Eidgenossenschaft

erwähnt, wohl aber in der offiziellen Relation, die Weitstem an der

evangelischen Konferenz in Aarau im Januar 1648 ablegte. (Siehe Anhang
Nr. 8, A. S. a. e. A., Bd. V, 2, Beilage 1, Seite 2267.)
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ließ, beifällig aufgenommen, dabei der Großmuth des Königs,

seines Herrn, erwähnt, welche dem Erzherzog Karl Ferdinand

von Oesterreich: Elsaß und Sundgau um drei Millionen gleichsam

abkaufe, während er diese Länder als Kriegsentschädigung

zu behalten berechtigt wäre; dann fügte er bei: Diese Liberalität

des Königs werde es denn auch möglich machen, den

Wünschen der Stadt Basel hinsichtlich Hüningens dadurch

entgegenzukommen, daß dieselbe entweder für ihre ausstehenden

Forderungen aus den von Frankreich bewilligten Geldern

entschädigt oder daß ihr Hüningen überlassen werde').

>) Siehe den Band der hinterlassenen Schriften des Generalmajors

v. Erlach, betitelt: Lettre» àe Ness, les plénipotentiaires àe Nnnster et

Osnabrück. Aus dem Schreiben, das Wettstein nm 21./31. Januar 1647

an den Generalmajor richtete, nm ihm von dcm Verlauf seiner Anbringen
bei den französischen und kaiserlichen Gesandten Bericht zu erstatten, scheint

hervorzugehen, daß man in Basel dic Abtretung Hüningens der Rückzahlung

der darauf angeliehenen Gelder aus mancherlei Gründen vorgezogen hätte

und zwar vornehmlich darum: „daß die Nicodemiten (Protestanten),

„so es noch von Alters dort habe, in etwas möchten erquickt, und also

„unsere mahre seligmachende Religio» bei denen erhalten, und etwan die

widrige nach und nach wieder abgeschafft werden." Den Generalmajor
bittet Wettstein „deromegen dienstlich und angelegentlich, daß er aus

„gnädiger Affection und der zum Vaterland und der Religion habenden

„guten Eifer und Liebe geruhen möge, Alles beizutragen, was zur Er-

„langnng des intents dienlich sei. Euer Excellenz" (fügt Weitstem bei)

„könnten nächst Gott hiezu ein großes Mittel sein,"

Von Seite des Rathschreibers Nippel in Basel, des Schwagers

Wettstein's (dessen Schwcstcr er gekcirathet) wnröe nachmals vorgeschlagen,

den Churfürsten von Bayern durch Ueberlassung eines Holbeimschen

Altargemäldes, das diesem besonders gefallen hatte nnd für weiches er

1000 Faß Salz zn geben bereit wäre, für Abtretung GroßKüningens an

Basel zu gewinnen, wobei der Herr Nathschreiber, der übrigens ein sehr

gebildeter und witziger, dabei aber stark protestantisch gefärbter Mann mar

(dessen äußerst interessante Korrespondenz mit Wettstein längst verdient

hätte, publizirt zu werden), besonderes Gefallen daran gefunden hätte:

„daß durch ein papistisches Gemälde die Abgötterei von diesem Ort (Groß-

„Hüningen) weggebracht werden könnte." Uebrigens meinte Nippel, es

könnte von diesem „Götzenfrefser" (dem Churfürsten von Bayern) bei

seinen Lebzeiten vielleicht noch mehr für das betreffende Holbeinische

Gemälde erhalten werde», (Siehe Wettstein's hinterlassene Schriften, Bd. V,
Nr, 312. Schreiben Nippel's à. à, 25. Juni 1647.)
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Rücksichtlich der Beschwerden gegen das Kammergericht
in Speyer rieth der Herzog, sich an die kaiserlichen Gesandten
zu wenden, bei welchen er die gestellten Begehren „um so

„bereitwilliger unterstützen werde, als fein eigenes Interesse
„„als Eidgenoß"" (fo nannte er stch als Fürst von Neuenburg,

der mit einigen Kantonen verbündet war) „dabei auch
„betheiligt sei."

Den Einschluß der Eidgenossenschaft in den Frieden
betreffend, bemerkte der Herzog, daß er dießfalls bereits
Aufträge von Seite des Königs erhalten habe, falls aber eine
besondere Form gewünscht werden sollte, so möge ihm Wettstein

ein Memoire eingeben.

Am 22. Dezember Nachmittags erhielt Wettstein eine
Audienz beim Grafen d'Avaux, der sich in ähnlichem Sinne
wie der Herzog aussprach und namentlich wiederholte: daß
er sich hinsichtlich der Beschwerden gegen das Reichskammergericht

in Speyer an die kaiserliche Gesandtschaft wenden möge.
Der dritte Gesandte, Servien, scheint damals nicht in

Münster anwesend gewesen zu sein, wenigstens erwähnt Wettstein

seiner in der Berichterstattung nicht ').
Am 23. Dezember hatte Wettstein „nach vorhergehender

„Ersuchnng und Eiulieferung der Credentialien" Audienz bei
dem Grafen Maximilian von Trautmannsdorf, Herrn Johann
Ludwig Grafen von Nassau, beide Ritter „des guldin Flüßes",
und I)r. Isaak Volmar, römisch kaiserlicher Majestät Geheimem
Rath 2).

Bevor wir zur Darstellung der Verhandlungen
übergehen, welche Bürgermeister Wettstein mit der kaiserlichen
Gesandtschaft mündlich und schriftlich gepflogen hat, scheint
es angemessen, über die Personen einiges vorauszuschicken, aus
welchen die kaiserliche Gesandtschaft bestand.

') Siehe Wettstein's Schluhbericht in der A, S. a. e. A,, Bd. V,
2, Seite 2261 und folgende,

') Siehe den Bericht in der Beilage 8, Seite 2261, zu Abschied 1143 l>,

Seite 1452.



- SII

Des Grafen Maximilian von Trautmannsdorf ift bereits
oben Erwähnung gethan worden.

Zweiter kaiserlicher Gesandter war Graf Ludwig von
Nassau und Catzenellenbogen, geboren 1590. Auch er war
wie Trautmannsdorf in der reformirten Religion erzogen
worden und erst 1027 zur katholifchen übergetreten, worauf
er durch König Philipp IV. von Spanien das goldene Fließ
und durch Kaifer Ferdinand II. den Kammerherrnschlüssel

erhielt, Ferdinand III. aber hat ihn, nachdem er die Bot-
fchaftsstelle in Münster bekleidet, in den Fürstenstand erhoben').

Der dritte kaiserliche Gesandte, vr. Isaak Volmar,
geboren 1586, war der Sohn eines Stadtschreibcrs zu Weinsberg

in Schwaben, lutherischer Religion, studirte anfänglich
Theologie und soll sogar gepredigt haben. Seines Vaters
Bruder, Alexander Volmar, war Psarrer zu Grainbach iin
würtembergischen Amt Schorndorf. Später kam Volmar in
die Dienste des vorgenannten Grasen Johann Ludwig von
Nassau und trat gleichzeitig mit ihm zum Katholizismus über^),

Er starb im Mai 1653 und seine Linie erlosch mit seinem Enkel

Franz Alexander, gestorben 1711. Siehe Pütter, Geist des westphälischen

Friedens. Göttingen, 1795, Seite 38.
2) Als die kaiserlichen Gesandten vermöge einer kaiserlichen Erklärung

mit den Schwedischen Unterhandlungen über Religionsbeschmerden pflegten,
machten einige katholische Gesandte die Bemerkung: es sei kein Wunder,
daß die Protestanten mehr von ihnen begünstigt würden als die Katholischen,

da die zmei Hänpter der kaiserlichen Gcsandtschast, die Grafen von
Nassau und Trautmannsdorf, in der protestantischen Religion erzogen, sich

erst in spätern Jahren zu dcr katholischen gewandt hätten, so das; nicht alle

Neigung zu der ersten bei ihnen erstickt worden sein dürfte, Volmar aber gar
ein Prediger und Lehrer der protestantischen Kirche gewesen sei, Schmid,
Geschichte der Teutschen, Theil II, Seite 149. Ozenstirn las iin Dezember
1646 aus einem aus Münster eingelangten Schreiben vor, daß gegen ihre

Verhandlungen ultra vigiuti protestationes, inuumer» autommalsâictioriss
eingewandt und sogar auch der Graf Trautmannsdorf von etlichen und

fonderlich von einer fürstlichen Person (dem Bischof Franz Wilhelm von
Osnabrück) vor das Thal Josaphat citirt worden sei. Siehe Meiern,
Bd. IV, Seite 30. Auch sein Kollege Johann Crane soll Volmar
mitunter vorgeworfen haben, sich der Säkularisirung der geistlichen Güter
nicht genug widersetzt zn haben.
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wurde Doktor der Rechte, darauf Kanzler und Kammerpräsident

im Dienste des Erzherzogs Ferdinand Karl von
Jnspruck in den oberöstreichischen Landen, mit Residenz in
Ensisheim und Breisach. Er ist derjenige, deu Herzog Bernhard
bei der Einnahme Breisachs wegen angeblicher persönlicher
Beleidigung von der Amnestie ausschließen wollte').

Wiederholt Gesandter der Herzogin Claudia von Jnfpruck
ln der Schweiz, war er an verschiedenen schweizerischen
Tagsatzungen seit dem Jahr 163« mit dem damalige!' Oberstzunftmeister

Wettstein genau bekannt geworden^).

Bolmar, der sehr geläufig Latein sprach, war bei den

Audienzen, welche die Kongreßgesandten bei der kaiserlichen
Gesandtschast nachsuchten, meistens der Orator^) und genoß
großes Ansehen, obschon er, wie schon erwähnt, nicht durch

äußere Glücksgüter glänzte.

Diese persönliche Bekanntschaft^) zwischen dem Bürgermeister

Wcttstein uud I)r. Isaak Volmar war für den Erfolg

') Or. I. Volmar wurde später, als Freiherr von Rieden geadelt,
kaiserlicher geheimer Rath und Gesandter auf dem Reichsdeputationstag
zu Frankfurt. Zuletzt österreichischer Gesandter auf dem Reichstag in
Regensburg, starb er am 13, Oktober 1662, 76 Jahre alt, unverheirathet.

2) Siehe A. S. a. e. A,, Bd. V, 2, Seite 1126, Abschied der eidg.
Tagsatzung ocr XIII Orte in Baden, vom 27, März bis 5. April zc. zc.

2) Siehe Meiern, Bd. I, Buch l, K 48 bei Empfang der spanischen
Gesandten zc. zc.

Siehe auch Lebensgeschichte der westphälischen Friedensgesandten in
I. L. Walther's Universalregister, Seite ö, Volmar hat ein Diarium
sou protoeollnm avtorum publicorum instrument! pacis gencral!» vest-
pkiclicie ^lonasteriensis et tlsnabrugensis 1643- 1648 geschrieben, das
Moser sehr lobt. V^iqnetvrt, Ambassadeur, Lib. II, pag. 215, sagt von
ihm: Volmar ötait uu äes plus babiles ministres ile l'assemblee. II
entendait parfaitement les interest de la maison d'^.utrivde et les
savait ménagée de sorte qu'on peut dire que oe tut l'un de eeux qui
v rendirent le plus de services su parti. II était eivit et modéré, ete. sto.

Jeremias Stenglin, der später durch Wettstein mit der Betreibung
der schweizerischen Angelegenheiten betraut ivorden ist, bezeichnete Dr. Volmar

geradezu als Wettstein's „Freund", (Siehe Wettsteinische Schriften,
Bd. VI, Nr. 258, Schreiben Stenglin's vom 20. Dezember 1647).
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der Mission des erstern von der größten Bedeutung, und

zwar um so mehr, als Volmar im Ruf stand, den kaiserlichen

Rechten nichts zu vergeben').
Dieser aus drei ursprünglichen Protestanten bestehenden

kaiserlichen Gesandtschast trug der von den evangelischen
Orten allein abgesandte, aber mit einem allgemein lautenden

Kreditiv versehene Bürgermeister Wettstein am 23.«Dezember

1646, Vormittags um 11 Uhr ungefähr, vor, was er bereits

den französischen Gesandten eröffnet hatte, mit Ausnahme

jedoch der Begehren, welche auf die eventuelle Abtretung

Hüningens und den Einschluß in den Frieden Bezug hatten.

Namentlich beschwerte er sich über die im August letzthin

in Folge kammergerichtlichen Urtheils ersolgte Arrestlegung

auf baslische Kaufmannsgüter, dankte für den durch den Kaiser

gnädigst angeordneten Stillstand und fuhr dann fort, „daß

„man in Betracht, daß von friedhässigen Leuten Ivieder neue

„Ungelegenheiten erweckt Iverden könnten, gegenwärtige Abordnung

für nothwendig erachtet, mit Befelch Ihren Excellenzien

«einer Eidgenossenschaft dienstlichen Willen und Gruß, sammt

„demjenigen, was sie in ihren Mitteln habe zu vermelden, dann

„aber dienstlich zu repräsentiren, daß die Eidgenossenschaft

„wiederholt und besonders in der letzten Tagsatzung sich

erklärt, bei ihrer Freiheit und Hoheit zu verharren, daher denn

„Ihre Excellenzien, welche im Begriffe stehen, der Christenheit

den längst ersehnten Frieden zu geben, ersucht werden

„sollen, dahin zu wirken, daß die Eidgenossenschaft in Zukunft
„mit derlei beschwerlichen Zumuthungen verschont und bei

Freiherr von Boineburg schrieb über Volmar an Conring:
„Libertas patri» vix tisbuit inimioitias sibi nomea a vanito tempore."

Ueber die Wichtigkeit persönlicher Bekanntschasten mit den Mächtigen
des Tages könnten interessante Beispiele auch vom Wienerkongreh 1814

und 1815 und von den Konferenzen in Paris 1857 angeführt werden,
bei welchen Anlässen die Schweiz und einzelne Kantone abermals den

persönlichen Bekanntschaften ihrer Abgeordneten große Vortheile zu verdanken

hatten. Wir brauchen nur die Namen Cäsar Friedrich de la Harpe, Pictet de

Rochemont, 8ir Lraueis cl'Iveruois und Dr. Kern auszusprechen, um ver-

itanden zu werden.
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„ihren rühmlich erworbenen nnd so viel Jahr ruhig besessenen

„Freiheiten, Recht und Gerechtigkeit belassen, und darin von
„niemand Iveiters turbirt und angesochten werde.

„Dieß werde der römischen kaiserlichen Majestät den

„Stand der Eidgenossenschast (neben tragendem demüthigstem
„Respekt) in mehrerem obligiren und die mit dem heiligen
„römischen Reich gepflogene friedliche Verständniß bekräftigen"
u. s. w.').

Auch in dieser Ansprache wird mit Gewandtheit
ausgewichen, irgend ein Begehren im Namen der XIII Orte zu
stellen, sondern nur erklärt, die Eidgenossenschaft habe an der
letzten Tagsatzung beschlossen, bei ihren Freiheiten und Rechten
beharren zu wollen; dieß konnte Wettstein wahrheitsgemäß
bezeugen, indem auch diejenigen Stände, welche nicht für
eine Abordnung an den Friedenskongreß gestimmt hatten,
dennoch ihre längst erworbenen Rechte und Freiheiten zu
bewahren wünschten.

Jm Uebrigen war der Ton der Eingabe an die kaiserlichen
Gesandten vvn demjenigen des Schreibens an Longueville
sehr verschieden. Vom Kaifer wird nur Remedur gegenüber

den Beschwerden, zu welchen das Reichskammergericht
Anlaß gegeben hatte, verlangt, von dem Einschluß in den

Frieden aber wird nichts erwähnt, obschon durch den

kaiferlichen Agenten Oberst Zweier von Evebach bereits in
der Tagfatzung angezeigt worden war, daß der Kaifer
bereit sei, die Eidgenossenschaft in das allgemeine Friedens-
Jnstrument einschließen zu lassen ^), während bei Frankreich

Siehe Band betitelt: Lettres àss plénipotentiaires às Nunstsr
st OsnabruK, Beilage Nr, 2 zum Schreiben Wettstein's an den Generalmajor

v. Erlach, à, à. 21./31, Januar 1647.

Siehe auch Acta und Verhandlungen, Seite 22, litt. und ebenso

Moser, Beilage, litt. Diese Eingabe hat weder Datum noch Unterschrift

und wurde somit als nots verbals gleichsam als promemoria des

mündlich Vorgebrachten eingereicht,
li) Siehe A, S. a. e. A, Bd. V, 2, Seite 1389, f., Absch. Nr. 1694.

Baden 13.—30. Juni. Gemeineidgenossische Tagsatzung. Graf v. Traut»
mannsdorf schreibt an Zweier von Evebach: „daß man von Seite des
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auf Verwendung in dieser Richtung besonders gedrungen
wurde.

So groß ist die' Macht historischer Erinnerungen! Die
ersten Kämpfe für Freiheit und Unabhängigkeit haben gegen
österreichische Heere stattgefunden. Seit Aegidius Tschudi
die ersten Anfänge des Schweizerbundcs so hübsch dramatisirt
hat, gibt es keinen Schweizer, der nicht in seiner Jugend mit
Wilhelm Tell sein Bett getheilt, d. h. von ihm und den

andern Gründern schweizerischer Freiheit und Selbständigkeit
geträumt hätte! Jeder Bauernjunge, der am Sonntag mit
der Armbrust schießt, gedenkt dabei des Apfelfchußes und

zielt in seinen Gedanken auf den österreichischen Vogt Geßler,
den Erzfeind feines Landes. Die Heroen der schweizerischen

Freiheit, die Männer im Rütli, die Helden der Freiheitsschlachten
am Morgarten und bei Sempach aber leben fort im Herzen
und im Mund des Volkes; deßhalb wird Oesterreich und
das Haus Habsburg im Volke als der Eidgenossenschaft feindlich

angesehen, obschon feit den Zeiten Kaifer Maximilians I.
der Schweiz wenig Grund zu Klagen von dieser Seite
gegeben worden ist').

Die ersten Verträge zwifchen den Kantonen und Frankreich

dagegen waren gleichsam zum Schutz der Eidgenossenschaft

gegen die Ansprachen der Herzoge von Oesterreich oder

des Reiches geschlossen worden, daher gewöhnte man sich mehr
und mehr daran, in Frankreich den mächtigen Beschützer der

Eidgenossenschaft zu sehen, wozu die Militärkapitulationen
wesentlich beitrugen. Zur Zeit des westphälischen Friedens

„Kaisers kein Bedenken trage, die Eidgenossenschaft in den anfzurichtenden

„Frieden einzuschließen, mas in dem kaiserlichen aufgelegten Projekt
geschehen."

>) Trotz den gelehrten Schriften von Prof. Eutich Kopp und seiner

Nachfolger wird gegenwärtig die Kapelle ans der Tellsplatte restaurirt.
Glauben ist leichter als Wissen und viel allgemeiner verbreitet, Jn jeder

Dorfschule werden die jüdischen Sagen vom Durchgang durchs rothe
Meer, vom Stillstehen der Sonne auf Befehl Josua's gelehrt, warum
sollten die Schüler nicht an die Sagen des eigenen Volkes glauben?
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war diese Auffassung um so mehr maßgebend, als man sich

über das kaiserliche Kammergericht in Speyer zu beklagen

hatte und glaubte annehmen zu sollen, es seien dessen Uebergriffe

nicht ohne Zustimmung des Kaisers und der Reichsstände

geschehen. Deßhalb hatte man bei Anlaß der Abordnung

nach Münster und Osnabrück beinahe ausschließlich nur
auf die Unterstützung Frankreichs und seines ersten

Bevollmächtigten, des Herzogs von Longueville, gezählt.

Um fo mehr mag Bürgermeister Wettstein erstaunt
gewesen sein, als ihm von Seiten der kaiserlichen Bevollmächtigten

eine fo günstige Aufnahme zu Theil wurde; kaum

hatte Wettstein nämlich feine Ansprache beendigt, als die

kaiserlichen Gesandten, die einen Augenblick bei Seite getreten

waren, durch Dr. Volmar eröffnen ließen:

„Sie hätten vernommen, was er im Namen der Stadt
„Bafel und fämptlicher Eidgnofsenschaft für und angebracht,
„nnd wären sehr geneigt, ihn so bald wie möglich mit
willfährigem Bescheid wiederum abzufertigen. Da indessen diese

„Angelegenheit das chursürstliche Collegium und die gesummten

„Reichsstände angehe, so müsse sie denselben mitgetheilt wer-
„den. Durch den Umstand, daß die einen in Münster, die

„andern in Osnabrück residiren, dürfte sich die Sache zwar
„etwas verzögern; hingegen fei die kaiserliche Gesandtschaft

„gerne bereit, das Geschäft möglichst zu fördern. Immerhin
„werde er sich aber etwas gedulden müssen, bis eine Antwort
„erfolgen könne, mit welcher gesammte löbliche Eidgenossenschaft

zufrieden fein werde')."
Wettstein erbat sich hierauf noch eine besondere Audienz

bei seinem Bekannten Dr. Volmar und erhielt dieselbe fchon

am folgenden Tag Morgens 11 Uhr.
Bei diesem Anlaß überreichte Wettstein dem kaiserlichen

Gesandten das Begehren schriftlich, das er Tags zuvor mündlich

vorgetragen hatte. Dieser theilte dem schweizerischen Ab-

Siehe den Generalbericht Wettsteins, A. S. a. e. A. Bd. V, 2,
Seite 2261.
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gesandten mit: daß er seinen Vortrag bereits abgefaßt und
dem churmainzischen Direktorium') eingereicht habe, welches

denselben weiter an die Reichsräthe bringen werde. Gleichzeitig

bemerkte Dr. Volmar, er fei zwar genöthigt, sich Tags
darauf der schwedischen Satisfaktionsforderung wegen nach

-Osnabrück zu begeben, wolle ihm aber an die Hand geben

lassen, was ferner zu thun fem werde ^). Wettstein überzeugte

sich dergestalt sofort, daß von Seite der kaiserlichen Bevollmächtigten

den schweizerischen Begehren nicht nur nicht
entgegengearbeitet werde, sondern daß Dr. Volmar es sich zur Aufgabe

mache, dieselben zu gutem Ziel zu führen. Gerne hätte

Wettstein die günstige Antwort, die er von den kaiserlichen

Bevollmächtigten erhalten hatte, seinen französischen Gönnern
sofort zur Kenntniß gebracht, allein vom Herzog von Longueville

konnte er nicht empfangen werden, weil die Nachricht
von dem Ableben des Prinzen Heinrich von Conds, seines

Schwiegervaters, eingetroffen war, und d'Avaux konnte ihm
der vielen Besuche wegen keine Audienz ertheilen, welche

theils durch den Tod des Prinzen, theils durch die

bevorstehende Abreise des Grafen Trautmannsdorf nach Osnabrück

veranlaßt wurden.

Am 29. Dezember suchte Wettstein den Legationssekretär
des Grafen Trautmannsdorf, vr. Schröter, auf, um denselben

darüber aufzuklären, daß er die kaiserlichen Privilegien
betreffend die Exemtion von fremden Gerichten nur aus dem

Grunde vorgewiesen habe, um deren rechtmäßigen Ursprung
darzuthun und nachzuweisen, daß die Stadt Basel fchon vor
ihrem Eintritt in den eidgenössischen Bund, 1501, von fremden

Gerichten frei gewesen sei; im Uebrigen aber stütze er fein
Begehren auf die Exemtion der Stadt Bafel als freiem Stand.
Dr. Schröter nahm dies Alles schriftlich s,<l uots.in und ver-

1) Siehe Wettsteins Schlußbericht ioe«, oitat«, Seite 2262.

2) Die churmainzischen Gesandten waren: 1) Hugo Eberhard Eratz,
Gras von Scharvfenstein; 2) Niclas Georg von Reigersberger; 3) Heinrich
Brömbser von Rüdelheim; 4) vr, Johann Adam Krebs.

Archiv des hist, Vereins. 34
IX, Bd. IV. Heft.
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sprach, davon die Herren Bevollmächtigten und das chur-

mainzische Direktorium zu benachrichtigen.')
Diese seine Deduktion setzte Wettstein denn auch schriftlich

auf und ließ dieselbe in's Französische übersetzen, um sie den

Bevollmächtigten Frankreichs mitzutheilen. Am 30. Dezember

überbrachte er dieselbe dem Herzog von Longueville, dem er

bei dem Anlaß zum Hinschied seines Schwiegervaters Namens
der evangelischen Kantone kondolirte.

Wettstein hatte sich nämlich berufen:
a. Auf die Bestätigung der durch Kaiser Sigismund ertheilten Privilegien

durch Kaiser Friedrich III., gegeben zu Rom lioS, Freitag vor
dem Sonntag Indicci, also lautend:

„Wer zu vorgenannten von Basel u, s. w, zuzusprechen, zu klagen,

„oder Forderung hat oder gewinnt, der soll das thun vor den Stadt-
„Schultheißen oder Stadtgericht zu Basel und das Recht daselbst suchen,

„sordern und nehmen und nirgens anderswo" zc. ?c,

b. Aus Kaiser Maximilian, der als römischer König alle Eidgenossen

vom Kammer- und Hofgcricht von Rottweil befreite.

e. Anf Karl V., der Basels Freiheiten 1541 konfirmirt hatte.

à. Auf die Verordnung, durch welche der Kaiser Karl V. anno 1544

am 28, Juli in Augsburg verordnet hatte, „daß eine löbliche Eidgenossenschaft

und deren Verwandte von frömden, vorab vom kaiserlichen Cammergericht

und denselbigen Prozessen befreit sein sollen,"

e. Anf Kaiser Ferdinand, der den Beibrief Kaiser Maximilian's,
à, à. 3, September 1536, in Batzen bestätigt hatte,

t. Auf die Bestätigung der frühern Privilegien durch Kaiser Ferdinand,

Augsburg, den 4, Mai 1566, Siehe Wettstein's hinterlassene Schriften,
Bd. V im Anfang. Ueberdieß berief sich Wettstein auf die Basel durch

kaiserliche und königliche Privilegien ertheilte Exemtion vom Reiche, durch

welche es zu keinen andern Leistungen verpflichtet sei, als den römischen

König, wenn er iiber das Gebirg zog, um die Kaiserkrone zu einpfangen,

mit 10 Glenen in der Stadt Kosten zn begleiten, und diese Unabhängigkeit

habe Basel z. B. auch 1460 gegen die Zumuthungen Friedrichs III,
ausrecht erhalten. Was das Kammergcricht in Speier betrifft, so war dasselbe

schon 1495 vom Kaiser Maximilian in Anregung gebracht, aber erst 1548

von den gesammten Reichsständen in's Leben gerufen worden. Von diesen

und dem Kaiser wurden die Richter bezahlt. Dabei waren die Eidgenossen

nie betheiligt gewesen, zumal Basel nicht, das schon 10V Jahre vor seinem

Eintritt in den Bund, 1501, von jedem äußern Gerichtszwang durch seine

Privilegien eximirt gewesen war.
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Am 31. Dezember sandte Wettstein dieselbe Deduktion
in deutscher Sprache sammt einer weiter« Ausführung der

Rechte eines freien Standes durch einen besondern Boten den

kaiferlichen Bevollmächtigten nach Osnabrück, und am gleichen

Tag gab er dem Herzog von Longueville ein Memorial ein,

welches folgende drei Ansuchen enthielt:
1) Es möge Graf d'Avaux, welcher auch nach Osnabrück

übersiedeln sollte, beim Grafen Trautmannsdorf die schweizerischen

Begehren in Erinnerung bringen.

2) Der Herzog möge sich dafür verwenden, daß das
Geschäft Florian Wachters, welcher in Speyer ein Urtheil
erhalten, auf welches gestützt die Arreste gegen baslerisches

Eigenthum angelegt worden waren, vom Kaiser nicht
angenommen, und wenn es schon geschehen fein sollte, wieder
abgestellt werde,

3) Der Herzog möge bei dem churfürstlichen Kollegium
und bei den Reichsständen die schweizerischen Begehren seinerseits

unterstützen.

Allen drei Begehren verhieß der Herzog von Longueville
zu entsprechen.

Am 5. Januar 1647 lourde Weitstem durch den

churmainzischen Setretarius mitgetheilt, daß von Osnabrück aus
Dr. Bolmar empfohlen habe, die von ihm erhobenen
Beschwerden beförderlich zu erledigen; da indessen das churfürstliche

Direktorium dießfalls keine andern Akten besitze, „als
„ein Schreiben vvn Zürich, eines von Basel und etwas
Gedrucktes" sv möchte er ihn ersuchen, ihm mitzutheilen,
„wohin seine Petition gehe". Wettstein fühlte gar Wohl, daß
die Bemerkung des churmainzischen Sekretärs im Grunde
bedeutete: er sei nicht gehörig akkreditirt

Nach reiflichem Nachdenken, wie er sich dem

churmainzischen Sekretär gegenüber zu benehmen habe, erwiderte

') Siehe dessen Schreiben an die Regierung von Basel, 4. cl.

2. Januar 1647, worin er ermähnt, daß er keine gehörigen Kredentialien
sür Churmainz besitze. (Siehe Bd. V, Nr. 24 der hinterlassenen Schristen.
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Wettstein: es wäre seinen Instruktionen zuwider, sich beiden
Reichsständen einzulassen; seine Propositionen, aber habe er

den kaiserlichen Gesandten übergeben, welchen er es überlasse,
die weitern Schritte zu thun, zumal er „nicht Befehl habe,

„von den Reichsständen etwas zu suchen, sich in Weitläufigkeiten

einzulassen und seinen freien ezimirten Stand in einige

„Consideration ziehen zu lassen')."
Am 7. Januar aber sandte Wettstein abermals einen

Boten nach Osnabrück, um die kaiserlichen Bevollmächtigten
zu ersuchen, diejenigen Aufschlüsse an das churmainzische
Direktorium gelangen zu lassen, die bei ihm direkt beansprucht
worden feien; gleichzeitig schrieb er an den Probst Crane,
mit dem er zufällig bekannt geworden war, um ihn zu
ersuchen, seinem Bruder, dem kaiferlichen Bevollmächtigten, dem

Licentiaten Johann Crane, und defsen Kollegen, dem Grafen
Lamberg, die schweizerischen Begehren, welche er dem Probst zur
Kenntniß gebracht, zil guter Aufnahme zu empfehlen ^).

Tags darauf, den 8./18. Januar, ließ der Herzog von
Longueville dem Bürgermeister Wettstein eröffnen, daß das

churfürstliche Kollegium demnächst in fein Begehren eintreten

werde, daher er die Gesandten günstig zu stimmen bemüht
sei, dabei aber von Wettstein, dem das Geschäft besser be-

Siehe das Schreiben Wettftein's an die Regierung von Basel,
à. à. 8. Januar 1647, Bd. V, Nr. 35 der hinterlassenen Schristen, durch
welches er neue Instruktionen verlangt für den Fall, daß er nicht den

richtigen Weg eingeschlagen haben sollte.
2) Siehe im Universalregister zc. von Joh. Ludolf Walther,

Lebensgeschichte der westphälischen Friedensgesandten: Joannes Naximiiianus
Ovines ào Lambsi'A, iiber Laro in OrtsneZg et Ottenstein u, s, w. war
lS08 geboren, hatte sich 1634 in der Schlacht bei Wiblingen an der
Seite des Kaisers befunden, wurde später Ajo und Obersthofmeister Kaiser
Leopolds, erhielt als Brautwerber um eine spanische Jnsantin für König
Ferdinand IV., der indesfen vor der Vermählung starb, das goldene Vließ
vom König von Spanien und starb 1682.

Ueber Joannes Orane à. II. Lioeooiatus ist nicht viel mehr zu

ermähnen, als das spaßhafte Wort des braunschweig-lüneburgischen
Gesandten Jakob Lampadius, der von ihm zu sagen pflegte: Oranius varum
Lranii.
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kannt fei, zu vernehmen wünsche, „in was Form das Be-

„zehren zu thun und woraus solches zu richten fei')".
Was sollte Wettstein darauf antworten?

Durch seine Instruktion war er angewiesen: „sich in
„allwäg zu hüten, die Sach bey gemeiner Versammlung
„oder also zu proponiren, daß solche dahin zur Berath-
„schlagung sollte gezogen werden, sondern sich vielmehr zu

„befleißen, die Intention vermittelst der königlichen Majestät
„in Frankreich, unseres gnädigsten Herrn und Pundsgenoffen

„hoches Ansehen und vermögliche Intervention, wie auch

„anderer hohen Ständen, die er dazu disponirt sinden werde,

„zu erreichen, statt solche durch einen gemeinen Schluß, der

„gar licht widrig fallen könnte, zu erhalten". Wettstein mußte

daher bei seiner Antwort zunächst diese Instruktion im Auge

behalten und hätte nur in dem Fall wagen dürfen, davon

abzugehen, wenn er sich bei Erwägung aller Umstände davon

hätte überzeugen müssen, daß dieser Weg nicht zum gewünschten

Ziele führe. ^

Zu dem Ende mußte Wettstein zunächst feinen Blick auf
die Behörde werfen, von welcher der endliche Entscheid

abhing, und auf feine eigene Stellung dieser gegenüber.

Jm Ehurfürstenkollegium, welches zuerst in Berathung
treten sollte, saßen neben den Bevollmächtigter: der drei

geistlichen Churfürsten von Mainz, Trier und Köln und denjenigen

von Böhmen und Bayern die Bevollmächtigten eines einzigen

evangelischen Churfürsten, diejenigen für Brandenburg nämlich,

denn Chursachsen war abwesend, in Osnabrück ^).

') Siehe Wettstcins SchluHbericht looo citato, Seite 2263.

Die churmainzischen Gesandten haben wir oben bereits angeführt.
Als Gesandte von Chur-Trier waren anwesend: 1) Hugo Friedrich von

Elz, Domherr zu Mainz und Trier; 2) Licentiat Johann Anethan,
trierischer Kanzler; 3) l)r, Johann Friedrich Br uer, Offizial in Trier; 4)

Licentiat Herrmann Adolf Scherer.
Von Köln: 1) Franz Wilhelm, Graf von Wartenberg, Bischof zu

Osnabrück, Minden und Verden; 2) Diedrich Herrmann von Meerfeld;
3) Diedrich Adolf von der Rek, Domprobst zu Paderborn; 4) vr. Peter
Buschmann, paderbornischer Kanzler,
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Im Hinblick auf diese Zusammensetzung des Churfürstenkollegiums

mnßte sich Wettstein sagen, daß kein Grund
vorliege, von seiner Instruktion abzugehen, indem seine eigenen

Chancen als Abgeordneter der evangelischen Orte viel geringer
sein dürften, als diejenigen der französischen Bevollmächtigten;
er war daher fosort entschlossen, seine Begehren nicht selbst

vorzubringen, fondern deren Begründung dem Herzog von

Longueville anzuvertrauen.

Wettstein antwortete daher dem Herzog von Longueville:
„es bedunke ihn das Beste zu sein, wann bei Ersuch- und

„Anfprechung der churfürftlichen HH. Gesandten nicht gesagt

„werde, daß es auf feine Instanz, sondern aus Ihrer
Durchfaucht eigener Bewegung geschehe, und das Fundament
„darauf gestellt werde, daß Ihr Majestät Interesse, so sie bei

„einer Eidgenossenschaft hette, folches erforderte."

Vom Standpunkt des nationalen Selbstbewußtseins kann

man es beklagen, daß Wettstein seinen Instruktionen gemäß

diese Form gewählt hat; auch würde sich ein Jahrhundert
früher, zur Zeit Kaiser Karls V. und Königs Franz I.,
ein schweizerischer Gesandter kaum veranlaßt gesehen haben,
die Wünsche feiner Herren und Obern den Churfürsten durch
den französischen Gesandten vortragen zu lassen; ebenso ift
später die Eidgenossenschaft glücklicherweife wieder soweit
erstarkt, daß sie bei ähnlichen Anlässen ihre Angelegenheiten

selbstständig verfochten hat').

Von Böhmen: Der Reichshofrath Ernst Graf von Wallenftein,
Von Bayern: 1) Georg Christoff Freiherr von Haslang! 2) Johann

Adolf Krebs; 3) vr. Johann Ernst; 4) Licentiat Niklas Drachter,
Die chursächsischen Gesandten Ernst Pistorius und Johann Leuker

verweilten in Osnabrück
Von Brandenburg: 1) Johann Graf von Sain und Wittgenstein;

2) Johann Friedrich von Löben; 3) vr. Johann Fromhold; 4) Matthäus
Wesenbek; 5) vr. Peter Fritz; 6) vr. Johann Portinann; 7) Friedrich

von Heyden.

>) So am Wiener Kongreß durch die HH. Landammann Reinhard

von Zürich, Rathsherr von Montenach von Freiburg nnd Bürgermeister
Wieland von Basel.
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Allein ein Diplomat hat die Zeiten zu nehmen, wie sie

sind, und nicht, wie sie sein sollten; seine Aufgabe ist es, mit

denjenigen Karten das Spiel zu gewinnen, die er in Händen

hat; bei einem Spiel aber, nach dessen Regeln die Könige alle

andern Figuren stechen, muß man diese ausspielen, wenn man

solche in der Hand hat,

Wettstein hatte nicht den Auftrag erhalten, in Münster
und Osnabrück einen Akt schweizerischer Selbstständigkeit

aufzuführen sondern diese Selbstständigkeit diplomatisch durch

das allgemeine Friedensinstrument anerkennen zu lassen. Er

hat daher als Diplomat ganz richtig und verdienstlich

gehandelt, dies Ziel durch den König von Frankreich sicherstellen

zu lassen, insofern er voraussah, dasselbe allein nicht

erreichen zu können.

Die Zeit war so angethan, daß nur die Großen

Stimme hatten und angehört wurden; wie im Mittelalter
freies Eigenthum nicht selten Mächtigen abgetreten wurde,

um es von denselben sammt deren Schutz und Schixm als

Lehen wieder zu empfangen, so galt auch im 17. Jahrhundert
und leider auch noch viel später die Macht oft mehr als
das Recht.

Lag ein Fehler darin, daß Wettstein seinen Instruktionen
konform die Exemtion vom Reichskammergericht und die

Anerkennung der schweizerischen Unabhängigkeit durch Frankreich

befürworten ließ, statt sie direkt zu begehren, fo fällt derselbe

nicht ihm, fondern seiner Zeit zur Last. Wie richtig er

gehandelt, um zu seinem Ziel zu gelangen, soll sofort gezeigt

werden.

Gleichberechtigt ist die Schmeiz zum ersten Mal bei der in Paris
1857, nach dem Krimkrieg, einberufenen Konferenz der Großmächte

erschienen. Es ist dies das Verdienst unseres Gesandten, des Herrn I)r. Kern,

der in seinem Begehren durch den damals allmächtigen Kaiser Napoleon III.
unterstützt morden ist, dessen wohlwollender Vermittlung anch die definitive

Einverleibung Neuenbürgs in die Schmeiz zu verdanken ist. Solche

Freundesdienste olltcn Staaten so menig als Individuen vergessen.
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Kaum hatte der Herzog von Longueville die Antwort
Wettsteins erhalten, mit welcher er sich ganz einverstanden
erklärte, so trachtete er, die einzelnen churfürstlichen Gesandten
für die schweizerischen Begehren, die er nun gleichsam als
Begehren Frankreichs hinstellte, günstig zu stimmen. Mit
den churmainzischen Bevollmächtigten scheinen die französischen
Gesandten indessen damals fo gespannt gewesen zu sein, daß
bei denselben kein Schritt gethan lourde.

Der größte Werth wurdc auf die Stinime von Chnr-
Trier gelegt, weil dieses im Churfürstenkollegium die Stimm-
gebung eröffnete.

Die Gesandteil von Chur-Trier hatten sich denn «lich
sehr willfährig geäußert und versprochen, da die von Wettstein

den kaiserlichen und französischen Bevollmächtigten
eingegebenen Memorialien dem churfürstlichen Kollegium bereits
übergeben worden seien, ihre Instruktionen aber sie anweisen,

„aus Frankreich zn sehen", „die Sache nach Ihrer
„Durchlaucht Begehren anznrathcn."

Die Bevollmächtigten von Chur-Köln') hatten sich

vernehmen lassen: „Die Kammer zu Speyer habe zwar an das
„chursürstliche Collegium geschrieben und weitläufig ihre
Posfession mit Ausührung vieler Exempel, so sie wider eine

„Stadt Basel haben, ausgeführt, jedoch hielten sie nicht dafür,
„daß es großes Bedenken beim Churfürsten-Collegio geben

„werde, sintemal bekannt seie, daß Ihre Majestät (der Kaiser)
„zu Willfahr inclinile."

l) Namentlich galt auch das Hauvt der churkölnischen Gesandtschaft als
ein Feind Frankreichs, Siehe Lebensgeschichte der westphälischen Friedens-
abgesniidten, van Johann Ludolvh Walther, Der Titel des ersten churkölnischen

Gesandten lautete: ?ranois«us VilKelmus Dei et ^nostotie« 8e<iis

Zratia eviscopus OsnabruAsvsis, Aiuàensis st Vsràensis 8. K. ^I. l?riv.
vsvs, Ooiues às Wartemberg et 8oliauiuburA. 8sr. Lieotori« iüoionensis
ae postea totius Loliegii eleotoralis sà paeein universalem Legatus,
priniatus. Er stammte von den Herzogen von Bayern und ist der erst-
gebornc Sohn Ferdinand's, Herzog in Bayern, der sich 1588 mit Georg
Pettenbek's, eines bayerischen Hosbedienten, Tochter Maria vermählt und
die Wartenbergische Linie stiftete. 166t) ward er Kardinal und starb 1661.
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Die Gesandten von Chur-Bayern gaben zur Antwort:
„es wäre ihnen zwar lieb, vorerst den Befehl ihres Herrn
„einholen zu können, allein wenn man wünsche, das Geschäft

„zu befördern, fo seien sie bereit, in der Erwartung, daß der

„Churfürst solchem nicht zuwider fein werde, wenn von

„eintwederen der Vorgehenden in ts,vc>r«m der Statt Basel
„und consequeuter der Eidgnossenschaft votirt werde, solchen

„Beisatt zu thun."
Auch Chur-Brandenburg hatte sich willfährig gezeigt,

und die Bevollmächtigten versicherten: „daß sie dem Werk

„nicht zuwider sein wollten".
Die chursächsifchen Bevollmächtigten waren in Osnabrück,

wo Graf d'Avaux sich mit denselben besprechen sollte ^), wofür
Wettstein den Grafen noch durch cin eigenes Schreiben
angesprochen hatte.

Da sich der schweizerische Abgeordnete in neuester Zeit
auch die Eingabe des Reichskammergerichts an das Churfürsten-

kollegium zu verschaffen gewußt und überdies vernommen hatte,

daß die Reichsstände noch keinen Entschluß gefaßt, sondern die

Einziehung mehrerer Jnforniationen angeordnet hatten, so hielt
er für angemessen, zwar nicht Gegenvorstellung einzugeben,

zumal feine Instruktionen ihm vorschrieben, „sich mit nie-

„niandem in einige Weitläufigkeit, Gezänk und Disputât
einzulassen," wohl aber in einem Schreiben an die kaiferlichen

Gesandten so viel möglich die subtilen Einwendungen des

Kammergerichts zu entkräften und sich über die Verzögerung

zu beschweren, die durch die überflüssige Einziehung neuer

Informationen entstehen müßte; gleichzeitig sandte er

denselben den Bericht des französischen Residenten Vautorte über

seine Unterredung mit den Cameralen ein, durch welchen alle

weitern Informationen als überflüssig erscheinen mußten ^).

Siehe den Bericht Wettstein's iooo vitato, Seite 2263, Ueber die

Stimmgcbung von Chur-Böhmen wird im Bericht Wettstein's nichts gesagt.

2> Dieser Bericht Vautorte's ist oben, Kap. I, kurz erwähnt morden.

Siehe vr. Fechter's Aufsatz im 1», Band des Archivs für Schweizer-

geschichte, Seite 95—97.
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Dies Schreiben Wettsteins scheint bei den kaiserlichen
Gesandten gezündet zu haben, zumal deren Eigenliebe dadurch
verletzt war, daß ihr Begehren, beförderlich ein Gutachten
über die Abstellung der Kammergerichtsprozesse für jetzt und
künftig an kaiserliche Majestät gelangen zu lassen, unberücksichtigt

geblieben tour.
Die kaiserlichen Gesandten Graf von Trautmannsdorf

und Dr. Bottinar richteten in Folge dessen am 25. Januar 1647
ein in so bestimmten Ausdrücken abgefaßtes Schreiben an das
churmainzischc Direktorium in Münster, daß dadurch eigentlich

der zwischen dem Reichskammergericht und der Stadt
Basel und den übrigen eidgenössischen Orten waltende Streit,
soweit dies voin Kaiser abhing, zu Gunsten der Schweiz
bereits entschieden schien.

In dem Schreiben an das churmainzische Reichsdirektorium

erklärten die kaiserlichen Gesandten unter Uebersendung
des neuesten Schreibens Wettsteins') i

„Sie wollten Ihren Excellenzien und Herren nicht
verhalten, daß nicht geläugnet werden könne, daß die Stadt
„Basel schon über 140 Jahr in possesions vsl quasi omni-
«moclss InbsrtÄtis gewesen, für ein Glied der Eidgnossen-
„fchaft gehalten und nie zu einigen Dienstbarkeiten des Reichs
„bekantlich gezogen worden: auch nimmer zu gedenken, daß
„die Schweizer dergestalt einen Bruch und Eingriff in ihren
„freien Stand werden machen lassen, sondern nichts Gewisseres

„zu geWarten stehe, als wenn man nnt dergleichen camera-
„lifchen intormatiauibus sich aufhalten, und diefer Stadt
„ihre Freiheit disputirlich machen wollte, daß der Abgeord-
„nete Ursach nehmen würde und vielleicht auch bereits darauf
„instruirt sein möchte, sich dessentwegen alsobalden bei den

„königlich französischen und schwedischen Gesandten zu
beschweren, welche dann sonder allen Zweifel bei dieser Stadt
„und gemeiner Eidgnossenschast eine mehrere Gunst und Zu-

>) Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite S3, Beilage L, und
Moser: Die gerettete Souveränität der schweizerischen Eidgenossenschaft, wo
dies merkivürdige Schreiben ebenfalls als Beilage Vitt. L abgedruckt ist.
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„Neigung auch dem heiligen römischen Reich zum höchsten

„Nachtheil zu gewinnen uicht unterlassen werden, sich der

„Sachen (wie von den Franzosen allbereits, zwar nur vri-
«vato nomine, beschehen) anzunehmen und dahin zu arbeiten,

„daß man solche ihre omnimoclnm Uxsmtionsm st libsr»
«tatsm in das lnsti'umsutum paci« als ein ?s,etnin publi-
«enm würde einkommen lassen, oder wo man sich dawider

„setzen sollte, mit diesem Stand in neue Unruhe gerathen

„müßte, deren man aber bei jetzigem gefährlichen motu des

„Reichs gar nicht bedürftig fei; vielmehr erfordere die Ber-

„nunst, daß man, hintangesetzt aller Rechtsgründe, auf Mittel
„bedacht seie, dieses eidgenössische Corpus gegen dem Reich

„in gutem Willen zu erhalten und mit gutthätiger Willfahr
„dazu zu verbinden.

„Demnach fo ersuchen wir Euer Excellenz und die Herren,
„sie wollen dieses Geschäft unverzüglich in die Reichs-Räthe
«êul oonsultanclum bringen, dabei aber die Erinnerung thun,
„daß aus obvermerkten Ursachen gar nicht rathsam sein werde,

„mehrbesagter Stadt Basel oder einig anderm eidgenössischen

„Stand derzeit gusostiousm status zu moviren, sondern daß

„vielmehr die Nothdurft erfordere, dem Kaiserlichen Kammer-

„gericht anzubefehlen, die angefangenen Prozeffe gänzlich

abzustellen, auch inskünftig dergleichen nicht mehr zn erkennen,

„sondern die nachfolgenden Parteien davon ab- nnd an die

„Obrigkeiten, worunter die Beklagten gesessen sind, zu weisen,

„allwo sie billig das ergehende Recht ihnen wohl und weh

„thun lassen und sich keine weitere Provocation anmaaßen

„sollen."
Zum Schluß erklärten die kaiserlichen Gesandten:

„Sie wollen also nicht zlveifeln, daß insofern die diefer

„Orten anwesenden Räthe, Botschafter vnd Gesandte des

„heiligen Römischen Reichs, Churfürsten und Stände dem

„Werk besser nachdenken, sie auch dergleichen Gutachten an

„Ihre Kaiserliche Majestät gehorsamst zu ertheilen kein

Behenken tragen werden."
Dies Schreiben der kaiserlichen Bevollmächtigten hätte
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Vom schweizerischen Abgeordneten selbst nicht günstiger abgefaßt

werden können.

Nachdem Wettstein durch den Herzog von Longueville
und auf anderm Wege vernommen, „daß es nunmehr, wie-
„wohl es anfänglich ziemlich widerwärtig hergegangen, beim
„churfürstlichen LolleAi« wohl abgehen werde und die Sache
„bereits nach Osnabrügg in die Reichsdictatur übergeben
„worden sei," so entschloß sich derselbe am 25. Januar (also
gerade am Tage der Ausstellung des vorerwähnten Schreibens

der kaiserlichen Bevollmächtigten), selbst nach Osnabrück
zu reisen.

Er war dazu vom Herzog von Longueville aufgefordert
und mit Briefen an den Grafen d'Avaux versehen worden;
auch hatte der Herzog, welchen Wettstein darüber berathen
hatte, ob er die Unterstützung der schwedischen Gesandten
ansprechen solle, da diese bei den evangelischen Ständen viel
vermögen, dies gebilligt.

Aulerhanoluugen ltlollsteins in Osnabrück.

Kaum war Wettstein in Osnabrück angekommen, als er
vernahm, daß feine Angelegenheit Tags zuvor von den Reichsräthen

behandelt worden fei, wobei sehr verschiedene Ansichten
gewaltet hätten, indem einige weitere Informationen vom
Kammergericht abwarten, andere dem in Münster gefaßten
Entscheid beistimmen, und noch andere, die Sache einstellen,
an einen künftigen Reichstag weisen oder ganz abstellen
wollten ').

Bei dieser Sachlage hielt Wettstein es für angemessen,

>) Siehe Meiern, Bd. V, Seite 651. Sogar viel später noch, im April
1648, hielten bei Berathung des Paragraphen àe lZelvetii» die Gesandten
von Sachsen-Altenburg und Braunschweig-Lüneburg dafür, da nicht allein
die Stadt Basel, sondern auch die ganze Eidgenossenschaft in der Schweiz
a surisàiotione. imperii romani von denen Kaiserlichen exempt declarirt
werden wolle, solches aber von überaus großer Wichtigkeit sei, üvavgeiiei
darinnen aber keinen Befehl hätten: man könne wohl diesen Punkt auf
künftigen Reichstag verschieben.
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sich beim Grafen d'Avaux und bei feinem guten Bekannten

I)r. Volmar Raths zn erholen.
Die Hülfe, die er bei d'Avaux fand, scheint nicht groß

gewesen zu sein; derselbe versprach zwar, mit den zu ihm
kommenden Gesandten sprechen zu wollen, allein Wettstein
bemerkt in seinem Berichte, „es habe bei diesem

Versprechen woll sein Bewenden gehabt".
Um so kräftigere und intelligentere Unterstützung fand

er bei l)r. Volmar, der sich bereit erklärte, falls Weitstem
ein neues Begehren aufsetzen wolle, die Ausschüsse des Fürstenrathes

zum Grafen Trautmannsdorf zu bescheiden und darauf
einzuwirken, daß dieselben auf ihre Schlußnahme zurückkommen.

Wettstein machte sich sofort an die Arbeit, allein bevor

er noch sein neues Memoire den kaiserlichen Gesandterl

eingereicht, hatten diese beschlossen, statt eine Einberufung der

Ausschüsse des Fürstentags zn veranstalten, sich direkt

beschwerend an das churmainzifche Direktorium in Münster zu
wenden worauf sie das oben erwähnte Schreiben, cl. ck.

2S. Januar (das sie auf den Tag der in Osnabrück
stattgehabten Schlußnahme zurückdatirten), erlassen haben.

Die kaiserlichen Gesandten, welche im Fürstentag keinen

Widerstand erwartet hatten, äußerten gegen Wettstein: „es

„bewähre sich da das alte Sprichwort : viel Köpfe, viel Sinn";
übrigens werde der Kaifer, wenn ihm das Conclusum
zukomme, welches sie in Münster follicitirt hätten, schon zu
remediren wissen.

Am 5. Februar 1647 hatte Wettstein eine Audienz beim

ersten schwedischen Gesandten, dem Grafen Johann Oxen-

stiern.

Dieser war der Sohn des schwedischen Reichskanzlers

Axel Ozenstiern. Im Jahr 1611 geboren, hatte er zu Upsala

studirt, war dann in den Niederlanden, Frankreich und England

gereist, hatte fpäter als Oberst des rothen Regiments zu

Pferd unter feinem Schwager, dem Feldmarschall Gustav Horn,
gedient. Darauf hat er der vom Kanzler Ozenstiern präsi-
dirten Versammlung der evangelischen Reichsstände zu Frank-
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furi beigewohnt, war 1634 zum Gesandten in England, 1635
in Preußen und 1643 zum ersten schwedischen Botschafter
in Osnabrück ernannt worden Ihm gegenüber hatte
der Reichskanzler, als Graf Johann Zweifel darüber äußerte,
ob er diefer Stellung auch gewachsen fei, die berühmten
Worte ausgesprochen: ^.u ussois wi tili quuntilM pru-
(lentia rsßitur orbis^). Gleichsam um seine hohe Stellung

nie zu vergessen, fuhr Ozenstiern nie anders aus, als
in einem Staatswagen seiner Königin, dem 12 Trabanten
mit Helleparten und eine Menge Edelleute mit Pagen und
Lakaien in kostbaren Livreen folgten ^). Graf Ozenstiern
war ein hoher, steifer, zugeknöpfter Mann, beharrlich und

zähe, aber dabei launisch und ohne diejenige Flexibilität, die
ein Diplomat haben sollte, um sich iu den wechselnden Situationen

zurecht zu finden ^). Zuweilen kam indessen der alte
Soldat wieder bei ihm an die Oberstäche, namentlich bei

Gastmahlen °), und mitunter konnte er sehr sarkastisch sein,

so, als er einst an die kaiserlichen Gesandten, die sich auf des

Kaisers Vorfahren beriefen, die Frage stellte: ob sie auch den

Kaiser Tiberius zu diesen Vorsahren zählten?
>. Siehe die Lebensgeschichte der westphälischen Fricdensgesandten

im Universalregister Joh, Ludolph Walther's, und Pütter, Geist des west-

vhälischen Friedens, Seite 41.

Siehe Memoire» concernant iübristins Reins àe 8uèàs, par
^,rkenllolü, ?«ins 1, pugs 39.

°s Siehe v. Stek, im Schottischen Wochenblatt, 4. Theil, Seite 105.

Graf d'Avaux, der viel mit Oxenstiern verkehrt hatte, schildert
ihn in einem Brief an den Herzog von Longueville folgendttinaßen:
A. à'Oxeustiern n'soonte rien, sou esprit est eomme sun corps, tout
à'une pires, et oette masdine ne ss remue que par àes rsssorts qu'on
ns peut pas taire jousr, I^ss rsmuntraness, la raison, la bienveiilanes
n'v servent às risn. Siehe Flassan, l'oms 111, psgs 135,

b) Siehe Pütter, Geist des westphälischen Friedens, Seite 62; in
der Note e wird bemerkt: An einem Abendessen, 5. Februar 1646, bei

Oxenstiern habe es einen ziemlich starken Trunk abgegeben. ?«st ««svanì
habe Se, Excellenz, wiewohl bei trunkenem Mnthe, gesagt zc. Am folgenden

Tag sei der Graf von Wittgenstein bei Oxenstiern gewesen, habe

aber von Geschäften nicht reden können, weil Oxenstiern trunken gewesen

und Frauenzimmer bei sich gehabt.
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Der zweite schwedische Gesandte war Johann Adler
Salvius. Geboren 1590, hatte er zn Upsala, Rostock, Helm-
städt und Marburg studirt, war darauf in Deutschland, den

Niederlanden, Frankreich und Italien gereist und 1620 zu
Paris Doktor der Rechte geworden. 1622 war er Gesandter

am chursächsischen Hof, 1624 Staatssekretär zu Stockholm;
als Reichskanzler ging er 1634 mit Axel Ozenstiern ivieder

nach Deutschland, war 1638—41 Gesandter zu Hamburg
und darauf am Friedenskongreß zu Osnabrück 1643—48.

Wie zwischen den beiden sranzöfischen Gesandten, so

bestand auch zwischen den beiden schwedischen nicht das beste

Einvernehmen. Die Stellung des Salvius wurde indessen

durch die entschiedene Vorliebe verbessert, welche die junge

Königin Christine für ihn hegte, in der Beglaubigung, er sei

niehr für den Frieden geneigt, als die Oxenstiern, Vater und

Sohn

Siehe Armoires sur Is Reins OKristins, par ^rlienkolü, ?oms I,
pagss 112—115.

Am 10. April 1647 hatte die Königin Christine einen eigenhändigen

Brief voller Vorwürfe über die lange Verzögerung des Friedensabfchlusses

an ihre beiden Bevollmächtigten nach Osnabrück gerichtet, dann aber in
einem besondern Schreiben an Salvius beigefügt: „Ns Ist.tr« oi-zoints
„est «Irssüöe à vous àeux et renwtten-Is sur I« obamp an (Zomte àssn
„à'Oxenstiern, et quoique js l'v touebe vivemcnt sussi bien que von»,
„ceponciant es n'est que às lui seul que se prutens parlor," Als
Nachschrift hatte die Königin sogar beigefügt: „,ie vous pris ci« ms taire

„ savoir quelles grimace» aura tait ilxsnstisrn en lisant ma lettre et

„mes oràrcs aàressès à vous àeux,"

Ain 18, November 1647 schrieb die Königin an Salvius (siehe ibià.

page 131): Vous mu tcris« un grauà tort si vous partis? un fugs-
msnt qui peut prèjuàioier à l'estime st à I'atl'sotiou quo vous vous
êtes acquises auprès àe moi par votre tlàêlitè, par vos bons services

aussi bien que par à'autrss granàes qualités, etc., eto. Die Königin
erhob ihn später in den Adelstand und machte ihn trotz der Opposition
der Oxenstiern zum Senator, bei welchem Anlaß sie erklärte: Huanà il
est question às bons avis st às sagss conseils, on ue àemauàe point
lss sei?« quartiers, mais «s qu'il taut taire, salvius serait sans àuuts

un Komme capable s'il était àe granile tamilie.
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Während der Audienz, die Wettstein am 5. Februar vom
Grafen Oxenstiern erhielt, bat er den schwedischen
Bevollmächtigten, auf die evangelischen Stände in dem Sinn
einzuwirken, daß diese zn Erhaltung friedlicher Verhältniffe zwischen
dem Reich und der Eidgenossenschaft hinarbeiten mögen.

Oxenstiern, der, wie sich Wettstein in seinem Bericht
ausdrückt, „Leibes halber ziemlich übel disponirt war", sagte
seine Unterstützung Namens der Krone Schweden uud seines

Kollegen Salvius, „der dießmal in wichtigen Geschäften ver-
hafftet seie" zu, theilte darauf dem schweizerischen
Abgeordneten den gegenwärtigen Stand der Unterhandlungen
mit und berührte dabei namentlich die Religionsverhältnifse
in den Erblanden des Kaisers und das „Pfälzische Wesen",
was Wettstein veranlaßte, darüber an seine Vollmachtgeber
zu schreiben'). Die vier evangelischen Städte sahen sich

dadurch veranlaßt, abermals Naniens gemeiner Eidgenossenschaft
Wettstein ein Kreditiv an die schwedischen, brandenburgischen,
hessischen und staadischen Gesandten zuzusenden.

Am 7. Februar, Nachmittags um 2 Uhr, sagt Wettstein
in seinem Schlußbericht, sei er Ivieder zu den kaiserlichen

Siehe ibicl. page 135. Wiquefort sagt von Salvius, indem er ihn
mit seinem Kollegen Oxenstiern vergleicht: 8alvius n'avait pas tant às
naissance, niais it était dien aussi tin qu'Oxenstisrna, et comms crea-
ture às la Keine il avait la oonLanos às setts krinvssss, qui n'aimait
va» le sdanselisr, sto. etv,

Servien sagte, die beiden schwedischen Gesandten mit einander
vergleichend: i^uu s'il avait ls ekoix à'agir aveo i'un àss àeux ministres
àe Lucàs, il aimerait mieux Is lüomts Oxenstisrns que Is Baron Lai»

vins, sugssnt qu'il lui serait plus tacite àe rsàuirs les iuègalitës àu

prsmisr qus àe tortiller la mollosse às l'autrs — und Arienholz, lome I,
page 138, fügt diesem Urtheil bei: quanà on èpluoks les mémoires qui
nous rsstsnt àss négociations àe Lalvius, sa oonàuite règles par uns
tinssss «u oireonspsution trop granàs ne saurait être tout à, tait
exempts àe critique.

') Siehe A. S. a. e. A., Bd. V, 2., Abschied 1121 der Konferenz
der evangelifchen Städte und Orte, Aarau, 8. u. 9, April 1647, Seite 1422

und 1423.
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Gesandten gegangen, habe dabei „neben dem eidgenössischen

Schreiben" seine endliche Recharge gethan und hernach in
Schrift übergeben.

Diese Recharge ist in eincm von der ersten Eingabe sehr

verschiedenen Ton geschrieben.

Im ersten Schreiben, das er am 23. Dezember Ili4<!
ohne Datum und Unterschrift übergeben, hatte Wettstein
erwähnt: „daß im Augusto jüngsthin ein auf dem Rhein
„nacher Frankfurt gehendes Kaufmanusschiff zu Speyer
angehalten und nach starker Inquisition die darauf befindlichen

Güter ausgeladen, eröffnet und inventili worden
„seien — Sachen welche nicmalcn soweit wider eine Eid-
„gnossenschaft tentirt und vernommen worden seien."

Nachdem dann der durch deu Kaiser gebotene Stillstand
verdankt worden, fährt Wettstein wörtlich fort: „Es wird aber

„eidgenössischer Seiten ersorgt, daß vielleicht in wenig zeiten
„dergleichen Prozeß von sriedhcissigen Leuten Ivieder angetrieben
„und neue Ungelegenheit erwecket werden möchte, daher man
„gegenwärtige Abordnung für nothtvendig erachtet mit Befclch,
„EE. Excellenz einer Eidgenossenschaft dienstlichen Willen und

„Grnß samt demjenigen, was sie in ihren Mitteln haben, zu
„vermelden und anzubieten, den Verlauf der Sachen erholen,
„auch dann dienstlich zn repräsentiren: sintemal eine gemein
„Eidgnofsenschaft stch unterschiedlich und vvrnemlich in letztern
„Tagsatzuugen insgesamt und absonderlich erkläret bei ihrer
„Frei- und Hoheit zu verbleiben, was (auch) die widrige
„Beharrung sür Weiterung und Ungelegenheit nach sich ziehen

„möchte und dabei EE. Excellenz ganz dienstlich zu ersuchen:
„daß dieselbigen Ihnen auch nicht wollen zu wider sein lassen,

„solcher Beschwerd abzuhelfen und an ihrem hohen Ort fo
„weit einzukommen und zu vermitteln, damit doch eine lob-
fiche Eidgenossenschaft samt uud sonders nnt dergleichen
„beschwerlichen Zumuthungen verschont und bei ihren rühm-
„lich erworbenen und so viele Jahre ruhig besessenen

Freiheiten, Recht und Gerechtigkeiten gelassen und darin vvn
Archi» dcê hist Vcreins. Zpj

IX. Bd, IV, Heft.
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„niemand Iveiters turbirt und angefochten werden ^). Diese
Note war offenbar sehr gemessen und ruhig gehalten.

Am 14./24. Februar 1647 äußert hinwieder Wettstein,
nachdem er abermals die im August vorgefallene Arrestation
eines Schiffes angeführt, er sei beauftragt: „Ihren Excellenzien

„zu berichten, weil diese verübte Gewalt einer löblichen
Eidgenossenschaft Freiheit, Herkommen und Exemption schnurstraks

„zuwiderlaufe, daß man eidgenössischerfeits gänzlich resolvirt
„und entschlossen seie sich selbsten bei erlangter Fr ei-
„heit, So uv er än etät und Herkommen durch Gottes
„Gnad zu schirmen und Gewalt mit Gewalt
abzutreiben, und Ihr Exeellenzien dabei zu repräsentiren,
„weil gleichwohl diese Sache von großer Consequenz seie,

„was für Alteration und llngelegenheiten daraus entstehen

„werden."

Wettstein fährt dann fort: „daß er weder Bestätigung
„noch Extension besonderer Privilegien begehren noch suchen,

„fondern die Kön. Kais. Maj. durch deren Plenipotentiarios
„demüthigst bitten solle, eine löbliche Eidgnossenschaft bei

„ihrem freien souveränen Stand und Herkommen fürbaß
„ruhig und ohnturbirt zu lassen, und dem Kaiserlichen Kammer-

„gericht zu Speyer aus Römisch Kaiserlicher Machtvollkommen-
„heit zu gebieten und anzubefehlen, fobalden (alsbald) alle

„wider eine Stadt Basel geführte Prozeß gänzlich zu cassiren

„und abzustellen, und denen ernstlich zu injungiren, daß sie

„weder jetzt noch künftig, unter was Schein und Prätext dieß

„immer geschehen möchte, wider sie, noch übrige Orte der

„gesamten Eidgnossenschaft und dero Anverwandte dergleichen

„vorzunehmen und zu tentiren."

Das Schreiben schloß mit der „im Namen gemeiner
„dreizehn und zugewandten Orte derEidgnossen-
„schaft ausgesprochenen ganz dienst- und hochfteißigen

l Siehe Acta und Handlungen 1651, Beilage litt. Seite 22,
und die „Gerettete völlige Souveränetät der schrveizerschen Eidgenossenschaft,"

von Joh. Jak. Moser, Beilage L., Seite 1.
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„Bitt, Ihre Ercellenzien möchten ihrerseits dazu beitragen,
„und dcn gewünschten Zweck erreichen helfen" u. f. w.^)

Bei Vergleichung diefer beiden Schreiben drängt sich die

Frage auf: wie Wettstein zu so energischer Sprache kam,

ähnlich derjenigen, welche s. Z. der Ambassador Caumartin
angerathen hatte, ohne indessen Anklang zu finden^), und was
ihn bestimmen konnte, dermal sein Begehren ausdrücklich
Namens aller XIII Orte zu stellen, während er dieß in
seinem ersten Schreiben sorgfältig vermieden hatte.

Auch ist ein näherer Nachweis darüber nothwendig, wie
es sich mit dem „eidgenössischen Schreiben" verhält, das

Wettstein in seinem Schlnßbericht erwähnt und welches die

kaiserlichen Gesandten in ori^iincki nach Wien gesandt Habens.

Die sv ganz veränderte Sprache Weitstem'« in seinem

zweiten Schreiben ließe sich allenfalls erklären, wenn sein

erstes Begehren abschlägig beantwortet worden wäre, oder

wenn in der Zwischenzeit die Verhältnisse der Schweiz dem

Kaiser gegenüber sich verschlimmert hätten; iveder das eine

noch das andere war der Fall; die kaiserlichen Gesandten
hatten das Begehren, wie bereits erwähnt, am 23. Dezember
günstig anfgenvmmen nnd am 25. Zannar dasselbe ans
Osnabrück beim churmainzischcn Direktorium kräftig unterstützt,
überdies; war in der Zwischenzeit von Seite des Kaisers in
Zürich ein Schreiben eingelangt, durch welches die Einstellung

>> Siehe Acta und Handlungen von 1651, Seite 28, Beiloge litt, O
und Moser: „Gerettete Souveränetät der schweiz, Eidgenossenschaft", ebenfalls

Beilage litt. l).
2> Siehe den Aufsatz Or. Fechter's, loco citato Seite 91, wo

derselbe gegenüber der Andeutung Cauinurtin's, die kaiserlichen Privilegien
seien der schlechteste Titel, den man anrufen könne, „man solle sich lieber

„auf die mit den Waffen errungene Freiheit stützen", bemerkt: „Man
„weiß nicht recht, ob Caumartin den Zweck hatte, die Abgeordneten in
„ihrem Vertrauen auf die verbrieften Rechte herabzustimmen."

2) Siehe A. S. a. e. A„ Bd, V, 2, Seite 2265, „Daselbsten (bei
„den kaiserlichen Gesandten) habe ich neben den eidgenössischen Schreiben
auch meine endliche Recharge gethan,"
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der Prozesse beim Reichskammergericht in Speyer bis auf
Weiteres zugesagt worden war^).

Die militärischen Anordnungen aber, welche die

Eidgenossenschaft im Januar 1647 in Folge der Eroberung von
Bregenz durch den Feldmarschall Wrangel zum Schutz ihrer
Grenzen ergriffen hatte, konnten dem Kaiser nur angenehm
sein, weil dadurch mittelbar auch das von den Schweden
bedrohte Konstanz einigermaßen gedeckt wurdc^').

Unter solchen Verhältnissen läßt sich vom schweizerischen

Standpunkt der veränderte Ton der neuesten Eingabe Wettsteins

voni 14. 24. Februar kaum erklären.

Nach all dem bereitwilligen Entgegenkommen den

schweizerischen Begehren gegenüber gleicht dieß neue, beinahe drohende
Schreiben dem Einstoßen einer offenen Thüre. In der Diplomatie

aber gilt es, wie in der Mechanik, sür fehlerhaft, große
Kraftanstrengungen für die Erreichung eines Resultats zu
machen, das ohne solche erhältlich ist.

Die Veranlassung zu dem auffallenden Schreiben muß
daher auf der andern Seite, d. h. bei den kaiserlichen
Gesandten gesucht werden. Einigen Aufschluß dürfte das
„eidgenössische Schreiben" geben, welches Wettstein gleichzeitig
übergeben hat.

Dieß Schreiben erklärt nämlich, Ivie Wettstein nunmehr
dazu kam, in seiner neuesten Eingabe vom 14. 24. Februar:

>> Siehe A. S. à. e. A., Bd, V, 2, Seite 1406, Konferenz der

VIII katholischen Orte in Luzern, 4,—6, Januar 1647, in welcher,den
Betreffenden das bezügliche kaiserliche Schreibe» mitgetheilt ivurde,

-) Siehe il>i<Z. Seite 1114. Beschluß der Konferenz zwischen Luzern,
Schwuz, Unterwalden und Zug, d, d, 11, Januar 1647, wo der Aufbruch
von Schwyz und Glarus zu Hülse des Abtes von St, Gallen gutgeheißen
wurde; und auf Seite 1115 die Beschlüsse des Kriegsraths der XIII Orte
in Wyl, gemäß welchen keiner der kriegführenden Parteien Zutritt auf
eidg, Gebiet gewährt werden soll; melche Beschlüsse sowohl dem
Feldmarschall Wrangel als dem Marschall Turenne und dem in Konstanz
kominandirenden Oberft Rost znr Kenntniß gebracht werden sollen; wegen
Konstanz wollte man auch an den Erzherzog Ferdinand Karl beruhigende
Zusicherungen gelangen lassen.



— 537 —

seine Begehren ausdrücklich im Namen der XIII Orte zn

stellen.

Wettstein hatte längst eingesehen, daß er sich dadurch

in einer falschen Stellung befinde, daß er nicht von allen

XIII Orten beglaubigt sei und deßhalb auch nicht in Aller
Namen verhandeln könne. Dessen hat er seinen Vollmachtgebern

und seinen nähern Freunden gegenüber kein Hehl

gehabt i), und wenn er auch anfänglich auf allerlei Weise

darzuthun trachtete, daß er Namens der gesammten

Eidgenossenschaft handle, weil fein Begehren alle Orte interessile,
und daß sein Kreditiv als richtig und vollgültig angesehen

werden könne, weil es Uebung sei, unter der Stadt Zürich

Jnsiegel Namens gemeiner Eidgenossenschaft zu schreiben-'), so

>) Siehe unter Wettstein's hinterlassenen Schriften Bd. V, Nr. 35,

Schreiben Wettstein's an die Regierung von Basel, vom 8. Januar 1647,

und Nr, 44, Schreiben vom 12./22, Januar wegen des Dankschreibens

an Trautmannsdorf und Volmar. Siehe namentlich ibiàem Nr. 62

und 63, das Schreiben Wettstein's à, à, 15./25. Januar an Zürich, die

Bitte enthaltend, ihm eine Empfehlung von gesammter Eidgenossenschaft

an die kaiserlichen und französischen Gesandten zu übersenden, wobei er

ausdrücklich bemerkt, man hätte besser gethan, Gesandte von „beiden

Religionen" hierher zu senden. Siebe auch ibià. Nr, 78, das interessante

Schreiben des Oberst Zweier von Evebach, à. à, Wyl 18,/28. Januar
1647, mittelst welchem dieser mit Wcttstein befreundete Abgesandte von
Uri verspricht: „fleißig zu sollicitiren, daß man seiner Negotiation von
Seite gesammter Eidgenossenschaft Color gebe" und das Favorschreiben
so erlaffe, wie es Wettstein eingesandt hatte, (Siehe Nr. 76 und 80.)
Oberst Zweier batte offene Schreiben an Volmar und Schröter, den Sekretär
Trautmannsdorf's, beigelegt, um Wettstein's Mission zu unterstützen,
dabei aber die Besorgniß ausgesprochen: Caumartin dürfte an die

Tagsatzung nach Wyl kommen, „um die Leute wieder blind zu machen".
2) Siehe Bd. V der hinterlassenen Wettsteinischen Schriften, Nr. 49,

vom 14./24. Januar l847, Konzept eines Schreibens an die kaiserlichen

Gesandten, Nr. 51, 57, 58. Jn dem bezüglichen Schreiben sucht Wettstein
darzuthun, daß aus seinen Kredentialien zu ersehen, daß seine Abordnung
von allen evangelischen Ständen geschehen, die Sache aber, die er

verfechte, alle Orte der Eidgenossenschast berühre und angehe. Dabei
ermähnte er, siehe ibià. Nr. 59, daß auch andere die gesaminte Eidgenossenschaft

angehende Sachen unter der Stadt Zürich Jnsiegel allein
ausgefertigt werden, daher er nicht gedacht, daß hierin einig Bedenken sollte
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konnte er dmnit Dr. Volmar namentlich kaum überzeugen,
welchem die eidgenössischen Verhältnisse so genau bekaunt
waren.

Die Ueberzeugung, daß die Abordnung an den Friedenskongreß

namentlich der damit verbundenen großen Kosten
wegen bei den katholischen Orten so großen Widerstand
gefunden habe, erweckte bei Weitsten, die Hoffnung, es sollte
doch möglich sein, ein Dankschreiben an die Bevollmächtigten
der drei Kronen sür die von denselben erhaltene Hülfeleistung
und Unterstützung von Seite der XIII Orte zu erhalten.

Dieß schien unverfänglich, veranlaßte keine Kosten und
konnte mit frühern Vorgängen um sv leichter in Einklang
gebracht werden, als man vormals auch schon gegen den Kaiser
Namens gemeiner Eidgenossenschast den Wunsch ausgesprochen
hatte, bei den wohl erworbenen Freiheiten und der Exemtion
von allen fremden Gerichten geschützt zu werden.

Weitstem bemühte sich daher, sowohl bei der Regierung
von Basel, als beim Vorort Zürich, ein solches. Namens aller
XIII Orte ausgestelltes, Dankschreiden zu erhalten, wodurch
feine Stellung gekräftigt würde und nn Bedeutung gewänne.
Daß diefer Schritt im EinVerständniß namentlich mit l)r. Vol-
mar geschehen, ist kaum zu bezweifeln, da Weitstem vom Augenblick

an, als cr sich davon überzeugt hatte, daß die kaiserlichen

Gesandten ihrerseits günstig gestimmt seien, aber bei

einzelnen Reichsständen Widerstand finden, alle vorzunehinenden
Schrittemit den kaiserlichen und den französischen Gesandten
Vorerst zu besprechen pflegte, um zum erwünschten Ziel zu
gelangen.

Ter vvn Seite des churmainzischen Direktoriums
gemachten Andeutung gegenüber, daß Wettstein nur durch Zürich
und Basel attreditirt sei, tour es für das Gelingen seiner

Mission von großer Wichtigkeit, daß er in einem Punkt

vorfallen, wobei er sich auf die in den Jahren 1643 und 1644 an den

Kaiser erlassenen Schreiben berief. Siehe ikià. Nr. 89, das Schreiben
Wettstein's an die Regierung von Basel, à. ä. Osnabrück 29. Jan. 1647
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Namens aller XIII Kantone sprechen dürfe'). Dieß wollte

man durch das sogenannte „Favorschreiben" erzielen, und dabei

waren die kaiserlichen Bevollmächtigten ebenso sehr interessirt
als Wettstein selbst, indem dadurch die vorzusehende

Einwendung nicht gehöriger Akkreditirung abgeschnitten wurde.

Allein dieß Favorschreiben scheint von den katholifchen
Kantonen nicht beliebt worden zu fein. Ein Schreiben, welches

Unterschreiber Hans Kaspar Hirzel am 19. Januar während der

Dauer des vom 17. bis 31. Januar 1647 in Wyl versammelt

gewesenen Kriegsrathes^) an Wettstein gerichtet hatte, enthält
nämlich die Anzeige i daß die V katholischen Orte sich geweigert

hätten, einem solchen in gemeineidgenössische'm Namen zn
erlassenden Schreiben ihre Zustimmung zu geben, weil sie dazu
keinen Beseht Habens. Bald darauf aber (am 6. Februar) foll
sich Luzern herbeigelassen haben, zu erklären: „Wir haben

„uns zwar erinnert, was dieser Such halber jeweilen unsere

„Meinung gewesen, und loie weit sich dieselbige erstrecket,

„weil aber uns beinebens gedünkt, daß gedachtem Herrn
„Burgermeister mit denen Dankfagungs-Schreiben an die

„Herren kaiserlichen und französischen Plenipotentiary durchaus

in dem Tenor des von Euch unsern G. L. A. E.

„empfangenen Concepts, wohl möge gratisicirt werden als

„lassent wir uns uit entgegen fein, daß söliche fürderl

Siehe Wettstein's hinterlassene Schristen, Bd. V, Nr. 86, das

Schreiben à, ä, Osnabrück 29. Januar 1647, durch welches Wettstein
den Wunsch ausspricht, bei Chnrmainz attreditirt zu werden u, s. m.

Siehe A. S. a. e. A., Bd. V. 2, Abschied Nr. 1115, Seite 1411

und folgende,

") Siehe Wettstein's hinterlassene Schriften, Bd.V, Nr, 81. Hirzel
bemerkt dabei, Oberst Amrhnn habe sie zu Gunsten eines solchen in ge-

ineineidgenössischem Namen zn erlassenden Schreiben bearbeitet, „aber

allhier nit ausmirken mögen, hoffe es aber hernach noch zn Weg zu

bringen." Hirzel fügt dann bei : er werde nicht ermangeln, dieß Schreiben in
feiner gnadige» Herren Namen einstweilen ausfertigen zu lassen, „was weiter

„geschehe, werde er berichten, da es hier (in Wyl) bald zu End gehen werde."
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„unter euerem Ehren-Secret (Sigili.) verfertiget und ihme
„zugesandt werden')."

In Folge dieser Zustimmung Luzerns zu dem

Dankschreiben und in der Voraussetzung, Luzern habe nicht nur
in feinem eigenen Namen, sondern in demjenigen der übrigen
katholischen Orte dein Dankschreiben beigestimmt, lourde uun
dieses ausdrücklich im Namen aller XIII Orte ausgestellt^).

Daß Wettstein aber auch daS Ezemtionsbegehren im Namen
der XIII Orte ausstellte, war jedenfalls sehr gewagt.

Zweifelsohne hatten die kaiserlichen Gesandten Werth
daraus gesetzt, daß alle XIII Orte und nicht nur die

evangelischen durch Vermittlung Wettstein's mit dem Kaiser
unterhandeln. Wir schließen dieß daraus, daß dieselben glaubten,
dieß Dankschreiben dem Kaiser sofort in «rizrinuli einschicken

zu sollen").

') Siehe den Aufsatz De, Fechter's, Archiv für Schweizergeschichte,

Seite 107. Jrrthümlich steht auf der letzten Zeile: „Erren Décret", was
keinen Sinn hat, es ,soll heißen Ehren-Secret <Sigill>,

Dieß von Dr, Fechter angeführte Schreiben Luzerns vom 6. Februar
findet sich nicht unter den Wettsteinischen Schriften. Daß sich aber die

Sache dennoch so verhalten kann, dasür spricht ein Schreiben des Unter-
schreibers H, Kaspar Hirzel, cl, <l, 28, Januar, die Anzeige enthaltend, daß

man die bemußten Favorschreiben »ach deni von ihm eingesandten
Formular, das man „anständig und ersprießlich" gefunden, im eidgenössischen

Namen habe ausfertigen und nach Luzern senden lassen, in der Hoffnung,
daß dasseibe dort gut geheißen werde, da sci» Herr Vater, Bürgermeister
Salomon Hirzel von Zürich, mit dem neu erwählten Schultheißen Tulliker
von Luzern gute Bekanntschast gemacht habe. Siehe Wettsteinische Schriften,
Bd. V, Nr. l«1.

2) Wenn Wettstein in seinem Schlußrnpport (A, S. a. e. A,, Bd. V, 2,
Seite 2262) erklärt, dieß Xlllörtige Schreiben schon am 7. Februar
übergeben zu haben, so irrt er offenbar. Hingegen ist es möglich, daß er
dasselbe mit seinem Schreiben vom 14./24, Februar den kaiserlichen Gesandten

überreicht habe, zumal das Schreiben am 28. Januar von Zürich nach

Luzern gesandt und dort, wie es scheint, gut geheißen morden ist, so daß
es bis am 10. Februar in Osnabrück sein konnte.

») Siehe Wettsteinische Schriften, Band V, Nr. 10«. Noch am
27. Januar hatte Wettstein von Osnabrück geschrieben: „Das beschwerlichste

sei, daß er nicht mit gemeineidgenössischem Titel und Namen nach er-
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Es handelte sich also darum, auf den Kaiser und seine

Umgebung Eindruck zu machen. Darf aber dieß angenommen

werden, so hat wohl der veränderte Ton des Schreibens

Wettstein's vom 14., 24. Februar den gleichen Erklärungsgrund:

Auch der Tenor dieses Schreibens war wohl auf den

Kaifer nnd die Hofräthe') berechnet.

Wird aber in Erwägung gezogen, daß Graf Trautmannsdorf

nnd Dr. Volmar in ihrem oben erwähnten Schreiben

vom 25. Januar an das churmainzifche Direktorium

geschrieben: „es sei nicht zu gedenken, daß die Schweizer einen

„Bruch und Eingriff in ihren freien Stand werden machen

„lassen," um von denselben ein sür die schweizerischen Begehren

günstiges Gutachten an den Kaiser auszuwirken, so liegt die

Vermuthung nahe, daß die kaiserlichen Bevollmächtigten hofften,

durch dieselbe Argumentation, durch welche sie auf das

churmainzifche Direktorium Eindruck zu machen beabsichtigt hatten,

auch auf die kaiserlichen Reichshofräthe bestimmend einzuwirken.

Nichts war aber mehr geeignet, den Kaiser und seine Räthe

für die schweizerischen Begehren günstig zu stimmen, als die

Aussicht, daß zu den vielen Feinden, welchen man schon

gegenüber stand, noch ein neuer kommen dürfte, die

Eidgenossenschaft nänilich, wenn ihren gerechten Begehren nicht

entsprochen werde.

Dieß entscheidende Argument ließen die kaiserlichen

Bevollmächtigten indessen dem Kaiser wohl lieber durch Lett

schweizerischen Gesandten vortragen, als daß sie es selbst thaten.

Das schweizerische Ercmtionsbcgehren konnte nicht

verletzen, hatte doch Graf Trautmannsdorf, gleichsam als

heischender Nothdurft austreten könne; habe dieß zwar von Zürich längst

verlangt, aber wahrscheinlich wegen der Unruhen an der Grenze noch

keine Antwort erhalten."
>) Siebe Acta und Handlungen 1651, Seite 11, wo Wettstein

geradezu sagt : er habe besorgt, es möchte die eigentliche Intention des

eidgenössische» Vortrags, ohnerachtet allerhand guter Vertröstung, von der

römischen kaiserlichen Majestät Herren Reichshofräthen künstigs ungleich

(ungünstig) aufgenommen »nd da hero von der römisch kaiserlichen Majestät
eine widrige Decision ertheilt werden.
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Grundlage der Friedensunterhandlungeu, angenommen: daß

die faktischen Verhältnisse, die seit Kaiser Karl V. bestanden,

in rechtliche umgewandelt lverden sollten. Von diesem Stand-
Punkt aus hatte er den Frauzosen die Ueberlaffung der

Bisthümer Toul, Metz und Verdun gleich' beim Beginn der

Unterhandlungen proprio motu angetragen, weil dieselben

seit Kaiser Karls V. Zeiten faktisch bei Frankreich gewesen
waren.

Dieselbe Unterhandlungsbasis kam aber auch der Schweiz

zu Statten, welche Kaiser Karl V. im Fahr l521 mittelbar
dadurch als einen freien Stand anerkannt zu haben schien,

daß er gegen den damals zwischen der Schweiz uud Franz I.
von Frankreich geschlossenen Vertrag keine Einsprache erhob

und überdies; keine Beiträge zur Tragung der Reichslasten

von der Eidgenossenschaft gefordert hatte').
Wir glauben daher nicht zu irren, indem wir annehmen,

daß die „Recharge" Wettsteius vom 14. 24. nach Form und

Inhalt mit den kaiserlichen Gesandten vereinbart wurden

war, gleich wie durch diese letztern das Xlllvrtige
Dankschreiben, welches das Datum vom 2',!. Januar trug, provo-

zirt worden ist.

Jn diefer Auffassung werden wir durch Alles, was
weiter in dieser Angelegenheit zwifchen Wettstein uud den

kaiserlichen Bevollmächtigt«! verhandelt Ivorden ist, bestärkt").

l>r. Volmar theilte nämlich dem fchweizerischeu

Abgeordneten mit: „Graf Trautmannsdorf habe sich, wie er selbst,

„in der Erwartung, daß den schweizerischen Begehren willfährig

>) Siehe Wettsteinische Schriften, Bd. V, Nr. l«! und 10 t.

Dafür spricht namentlich auch das Schreiben, das Wettstein am

19,/Lö, Februar 1647 aus Osnabrück an Oberst Zweier von Evebcich

gerichtet hat, in welchem er bemerkt, „daß er wohl schon wieder in der

„Heimat wäre, wenn er früher das gemeineidgenössische Schreibe»

erhalten hätte," sowie dasjenige, das er am 18,/W. Febeuar an die

Regierung von Basel erlassen hat, in welchem er geradezu erklärt: er halte

sich nur an die kaiserlichen Bevollmächtigten, mit welchen er zuvor die

Recharge und das Favorschreiben besprochen habe. Siehe Wettsteinische

Schriften, Bd. V, Nr. 147 und 148,
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„von Seite der Stände werde entsprochen werden, getäuscht,

„indem in Osnabrück namentlich widrige Consilia dazwischen

„getreten seien;" sobald nunmehr aber das vom churmainzischen

Direktorium verlangte Gutachten eingetroffen sein werde,

beabsichtigten sie (die kaiserlichen Bevollmächtigten) die Sache

dem Kaiser zur Decision vorlegen nnd durch ihren Anhang

unterstützen zu lassen, auch zweifle er nicht, „daß eine

gnädigste Resolution erfolgen werde, bei welcher sich eine Stadt

„Basel und gemeine Eidgenossenschaft ersättigen werden."

Tabei lourde Wettstein freigestellt, die kaiserliche Resolution,

die innert 5 tt Wochen erfolgen dürfte, noch hier zu erwarten;

im entgegengesetzten Fall aber versprach Volmar ihm dieselbe

nachzusenden. Graf Trautmausdorf hatte dem aber beigefügt:

„wenn er rathen solle, so thäte Weitstem besser, zu warten,

„bis ihm der kaiserliche Besehl in die Hand gelegt werden

„könne."
Jn Folge dessen entschloß sich Weitstem, zu warten.

Bald darauf vernahm er durch Or. Bolmar, daß im

churfürstlichen Collegium die Ansicht ausgesprochen loorden

sei, seinem Begehren mit Vorbehalt der Wachter'schen Sache

zu entsprechen.

Diesem Vorbehalt hatte sich vr. Volmar jedoch sofort

aus dem Grund widersetzt, weil auch im Wachter'schen Fall
keiue Rechtsverweigerung vorliege, da in Basel in erster und

zweiter Instanz darüber gesprochen und das Recht ausgeführt

worden sei, — Jn dieser selbständigen Abweisung eines im

chursürstlichen Collegium gemachten Vorbehalts durch die

kaiserlichen Bevollmächtigten lag eiu unzweideutiger Belveis

dafür, daß dieselben den schweizerischen Begehren gerecht zu

werden wünschten.

Offenbar nahmen sich die Kaiserlichen der Sache mehr

an, als Gras d'Avaux, dem Wettstein erst nm 10. 20. Febrnar

das für ihn bestimmte, oben berührte Dankschreiben

übergeben konnte').

Die für die franzosischen BevoUmächtjgten bestimmten Dankschreiben

wurden am SU./30. Januar l.v'17 in Zürich im Namen aller eidgenössischen
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In der Besorgnis), daß der Entscheid des Kaifers einzig
und allein die Exemtion der Stadt Basel betreffen und
dadurch für die andern Orte eher nachtheilig werden möchte,
ersuchte Weitstem den Grafen d'Avaux, bei den kaiferlichen
Bevollmächtigten darauf hinzuwirken, daß dieser Uebelstand
ausgewichen werde, was denn auch von d'Avaux zugesagt und

erfüllt worden ist.

Am 2. März erst, nachdem Wettstein wiederholt auf
Beschleunigung gedrungen, traf endlich vvn Seite des

churmainzischen Direktoriums das gefaßte Conclusum ein, wie
dasselbe im chnrfürstlicheu Collegium einmüthig, bei den

Fürsten- und Stätt-Rcithen aber per majora gefaßt worden
war').

Demselben gemäß sollte dem Kaifer gerathen werden:
„der Stadt Bafel die nachgesuchte exsmtio u cmmmo.rali
.,jnri«clic:tians nllergnädigst zu ertheilen und zu dem Ende
„das von dero Borfahren Kaiser Sigismunds derselben
erlheilte Privilegium in derfelben Form, jedoch zu Verhütung
„etwa besorgender Consequenzen mit Einrückung diefer For-
„malien „aus gewissen erheblichen Ursachen" allergnädigst zu
„confirmiren, dasselbe auf das kaiserliche Kammcrgericht zu
„extendiren, demselben aber allergnädigst anzubefehlen, kraft
„solcher kaiserlicher Verordnung und des heiligen Reichs
„Genehnchciltung der Stadt Basel jetzt und künftig mit
Erkennung einiger Prozeß allerdings zu verschonen."

Hingegen sollte diese Exemtion^ auf den Wachterischen
Fall nicht ausgedehnt werden, zumal dem Reichskammergericht

Stände ausgestellt nnd mit der Stadt Zürich Jnsiegel versehen. Siehe
Wettsteinische Schriften, Band V, Nr, 84, Schreiben von Bürgermeister
und Rath, und ivià. Nr, W2. Am 2g. Jannar noch hatte sich Wettstein
beivi Nnterschreiber Kaspar Hirzel darüber beschwert, daß er nicht in
eidgenössischem Namen habe handeln können, in welchem Falle er guten
Erfolg gehabt hätte Siehe ibiii. Nr, 116,

>) Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite 25, Beilage litt. L, und
Moser, Die gerettete Souveränetät, Seite 5, ebenfalls Beilage litt. 0, wo
das ganze weitläufige Reichsgutachten abgedruckt ist.
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vor dem Urtheilsspruch die Baslerische Exemtion nicht inti-
miri to orden war, wie dieß vermöge der Reichs- und Bisi-
tations-Abschiede hätte geschehen sollen.

Dem gefaßten Conclnsum gemäß sollte denn auch mit der

Confirmation und Extension des nrivileM so lange gezögert

werden, bis die Stadt Bafel sich gutwillig mit dem Kläger
abgefunden und denselben klaglos gestellt haben werde; gleichzeitig

sollte der Stadt Basel in Erinnerung gebracht werden, daß sie

den Reichsständen und Unterthanen schleunig Recht widerfahren

zu lassen und gute nachbarliche Verständniß zu erhalten
beflissen sein möge.

Dieß vom l«. Februar aus Münster datirte Rcichsgut-

achteu schickten die kaiserlichen Gesandten am Tage, nachdem

sie es erhalten, an, 3, März Il',47, an den Kaiser nach Wien.

Jn ihrem Begleitschreiben formulirteu dieselben, nachdem

sie den Gegenstand, welcher den Prozeß mir Wächter veranlaßt

hatte, erzählt, das Begehren Wettstein's dahin: „daß

„er weder Bestätigung noch Extension sonderbarer
Privilegien begehre noch suche (sintemal er solche allein zum
„Bericht, wie es mit der Stadt Basel vor aufgerichtem

eidgenössischen Bund gestanden, augezogen), sondern I. Kaiserliche

Majestät durch sie, dero I'Isuipotcmtiuric,« bitten solle,

„die Eidgeuossenschaft bei ihrem freien souveränen Stand und

„Herkommen, sürbaß ruhig und unturbirt bleiben zu lassen

„und dem kaiserlichen Kanunergcricht zu Speyer aus
kaiserlicher Machtvollkommenheit zn gebieten und anzubefehlen,

„sobalden (alsobald) alte wider die Stadt Bafel geführte

„Prozeß gänzlich zu kassiren und abzustellen, und deme anzu-
„besehlen, daß sie weder jetzt noch künftig unter was Schein

„und Borwand das auch immer zugehen und beschehen möchte,

„weder sie noch übrige Orth der gesamten Eidgenossenschast

„und deren Anverwandten dergleichen vorzunehmen und zu

„ersuchen nicht mehr unterfangen sollte."
Gleichzeitig übersandten die kaiserlichen Bevollmächtigten

dem Kaiser das Danksagungsschreiben, daS Namens der XIII
Orte an sie gerichtet worden war, in orininoli, wohl um
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dadurch darzuthun, daß die XIII Orte sich der Sache Basels
annehmen. Ihre eigene Ansicht aber sprachen dieselben dem
Kaiser gegenüber dahin aus, „daß sie keine begründete
„Ursach finden, nachdem gemeine Xlll Orte der Eidgnossen-
„schaft fo viel lange Zeit und Jahr in possessione vsl
„quasi eines freien und allsgezogenen Stcmdts gewesen,
„auch die wider die Stadt Bafel angezogenen actus pos-
„sessorii nichts anderes als für lauter attentata, ohne
„daß darauf einige förmliche Parition beschehen wäre, zu
„achten daher es viel besser und räthlicher, auch dem

„h. römischen Reich nutzlich sein werde, die gebeten« ileela-
„rationsn, exemptions zu ertheilen, wodurch I. K. Ma-
„jestät gemeiner Eidgnossenschaft eine sonderbare Gnade er-
„weisen, und sie hiegegen zu desto beständigerer Beobachtung
„deren mit dem Haus Oestreich habender Exbverein geneigt
„und willfährig erhalten werden, da ini widrigen Fall, und

„wann hiebei zu einigen, Mißtrauen Anlaß gegeben werden
„sollte, wohl fürzuforgen wäre, daß mit der Zeit nicht geringe
„Ungetcgenhcitei, hieraus entspringen möchten,"

Am 2l. März erstattete denn auch der Reichshofrath
ein einläßliches Gutachten über die Frage der Exemtion der

XIII Orte der Schweiz vom Reichskammergericht').

Auch dies Gutachten schloß nach reiflicher Erwägung
aller sür und gegen das Begehren sprechenden Gründe mit

>) Siehe A, S. a. e, A., Bd, V, 2, S, 2272, wo das ganze sehr

interessante Gutachten abgedruckt ist. Aus demselben ergibt sich, daß am
Kongreß in Münster wirklich die Klage verhandelt morden ist, wie sie der
Duc de Longueville als ein Bundgcnoß ermeldter Eidgenossenschast bei
den kaiserlichen Bevollmächtigten über die vom Reichskammergericht von
Speyer der Stadt Basel angelegten Citatinnen u, s. w. erhoben hat.

Am Schluß des Gutachtens steht nämlich die sehr bezeichnende Bemerkung

-, Was nun Euer Kaiserliche Majestät sich hierüber aUerdgnadigst resolviren
werden, das möchte dem Herrn Grasen von Trautmannsdorf, nicht zwar,
daß er solches dem Duc de Longueville oder wer sich sonst megen der

Schweizer anmelden möchte, communiciren sollte, sondern allein zu seiner

Wissenschaft mit sammt des Kammergerichts Bericht von diesem Gutachten
nachrichtlich eingeschlossen werden.
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dem Rath: „Es möge Kaiserliche Majestät das Eammergericht

„nochmal ernstlich ab- und anmahnen, mit dergleichen und

„andern Prozessen wider die Stadt Basel, in Ruh zu stehen,

„und zu Verhütung mehrer Unruh und Weitläufigkeit weiter

„keine wider sie ausgehen zu lassen, noch die angefangenen

„zu verfolgen."

Nachdem Wettstein dergestalt seinem Austrag hinsichtlich
der Befreiung vom Reichskammergericht bei den kaiserlichen

Bevollmächtigten mit Erfolg nachgekommen war, ging fein
Bestreben dahin, daß diese Exemtion vom Reichsknmmer-

gcricht nun auch förmlich durch das Friedcnsinstriimeiit
anerkannt werde. Er reiste deßhalb nach Münster zurück, um
sich zunächst mit dem Herzog von Longueville dießfalls zu

besprechen.

3. Wiederaufnahme der Auterhandlungen i» Zlcunjler.

Bei der Ungewißheit, wie die kaiserliche Resolution lauten
werde, welche der vom Kongreß abberufene Graf Trautmannsdorf

in Wien zu sollicitiren versprochen hatte, und wenn dieselbe

eintreffen werde, legte Wcttstein großen Werth darauf, daß die

schweizerische Eremtion vom Reichskammergericht in Speyer,
in das Friedensprvjekt ausgenommen werde, welches die

französischen Bevollmächtigten im Laufe des Mounts Juli als
Antivort auf den vou deu kaiferlichen Gesandten vorgelegten

Friedensentwurf eingeben sollten'). Graf d'Avaux hatte zwar
in Osnabrück fchon erklärt: cr werde eine Bedingung sius
cius, nou daraus machen: daß die Exemtion dcr schweizerischen

Kantone im Allgemeinen und Basels im Besondern in's
Friedensinstrument ausgenommen werde, aber über die Form
in welcher dieß geschehen sollte, war noch nichts festgesetzt

worden.

Nach langen Unterhandlungen und verschiedenen

Redaktionsversuchen ist Wettstein endlich mit dein Herzog von

') Siehe Meiern, Bd. V, Seite U!0 und 14l.
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Longneville und Graf d'Avaux dahin übereingekommen, daß
die Exemtion vom Reichskammergericht in der hier
nachfolgenden Form in's franzosische Friedensprosekt aufgenommen
werden solle. Kt qnoniam a camera Imperiali Lpirsnsi
contra qu««l1u,m lielvsti«; Limtouvs processus discreti,
mandata smissa, arresta quoqus use non execntiones
tentata sunt; ici quocl liliertati et omnimoclW superio-
ritati, qua «aucleut, contrariuin est st motus perieulosos
excitare possst, ea propter, acl lirmanclam paesm et

tranquiliitateiii pubiicam vigore prsessntis transactionis
conventum sst: nt omnes et siu^uli sjusmocli processus
clsereti, «eutentiW iatse, manciata, arresta quoque praz-
tersa a clicta cantera öpireusi contra unum vsl altsrum
totius corporis llslvetici ,r,e»ii>rui», sorumve cives, sub-
uitos et clientes universes et siuZuIos, uvnlinutii» contra
civitatem st civss Rasileenses ipiocumque moclo aut
pr»>textu tacta attentataque sunt, piane sublata rescissa
atque abolita sunt uec iu posterum ulla rations aut via
titulo ve t ale quin atteutetur').

Dieser sranzvsischen Proposition gegenüber verständigten
sich die kaiserlichen Bevollmächtigten mit Schweden über eine

andere, mehr der Fvrm als dcm Wesen nach verschiedene

In einer damals im Drucke herausgekommenen Uebersetzung
lautete der Vorschlag: Weil auch die Reichskaminer zu Speyer tentirt
worden, wider etliche Ort der Herrn Eidgenossen processus zu decretiren,
Uanclata auszufertigen, auch arrêta nnd exeouiiones nnzubesehlen;
welches doch ihrer Libertät und vollkommenen Snperioritcit, deren sie

genießen, ganz zuwider ist und gefährliche Unruhe verursachen könnte:
derowcgen und zu Befestigung allgemeiner Ruhe und Friedens ist kraft
gegenwärtiger Transaction verabschidet, daß alle und jede dergleichen

processus, Decreta, ergangene Urtheil, Asmtata, arresta und mas sonsten

mehr von gedachter Kammer zu Speyer wider einen oder den andern des

ganzen Schweizer-Bundes oder Eidgnossenschaft, derselben Bürger,
Unterthanen, Schirmsverwandte, alle und jede insonderheit wider die Stadt
und Burger zu Basel, aus einigerlei Weise und unter was Prütert
geschehen oder attentici morden, alles gänzlichen aufgehebt, abgethan und

abgeschafft sein; auch dergleichen ins künftig auf einigerlei Weise und

Weg, oder einigerlei Titel nicht soll vorgenommen werden.



— 549 —

Redaktion, so daß Wettstein zwischen denselben nicht
entscheiden wollte, sondern sich damit zufrieden erklärte, wenn
eine derselben in das Friedensinstrument aufgenommen und

vom ganzen Reich ratisicirt werde').

Da einerseits die kaiserliche Resolution noch immer
nicht erfolgt war, das Reichskammergericht aber trotz der

kaiserlichen Jnhibitions-Reskripte seine Jurisdiktion laut einem

am II. Juli 1649 an die beim westphälischen Friedenstraktat

versammelten Reichsstände erlassenen Schreiben stets

noch behaupten wollte^), so war das Begehren Wettstein's,
eine schriftliche Zusicherung darüber zu erhalten, daß, salls
nicht vorher durch den Kaiser direkt Abhülfe geschaffen würde,
eine sicherstellende Bestimmung ins Friedensinstrument
ausgenommen werde, ein ganz berechtigtes. Die kaiserlichen,

französischen und schwedischen Gesandten verständigten sich

denn auch zu nachfolgender Erklärung, welche von allen drei
Botschaftern dem schweizerischen Abgeordneten in besonderer

Ausfertigung und mit den bezüglichen Unterschriften versehen

zugestellt worden ist. Dieselbe lautet i

l?t quoniam contra, quosclam ex treclscim Helvetia?
cantonilms, quique prssterea eorpori ipsorum acesnsentur,
ot nomirmtim contra oivitatem, civesqus lZasilsensss a

camera Imperiali Fpirevsi snbincle nan processus solum
clecrsti, secl arresta quoque et executionss tentata sunt,
quidu« tarnen utpote eoutrariis liliertati st exemption!
«mnimecli« tutius corporis Ilelvetiei se sulnuittsre, pros-
tonsamve camerse Impsrialis surisclictionem äizuosesre nsc
voluerunt nee potueruut, quin imo ex Ime causa, quam
natio il la universa, ut coinmnnsm umplectitur, motus
iuZsntes oriri tacillime potuissent; ea propter acl tollsulla

Siehe Wettstein's Schlußbericht, A. S. a. e. A., Bd. V, S,

Seite 2266. Am 30. Juli hat die Regierung von Basel diese französische
Proposition den Regierungen von Zürich, Bern und Schaffhausen
mitgetheilt. Siehe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 10.

2) Siehe Moser, a. a. O., Seite 11 und Beilage Litt.
Archiv des hist. Vereins, „„IX, Bi,, IV, Heft, oiz



— S50 —

qmovis (lissnliorum st, clittidsiitim semina, tirmanclamqus
pacsm st trauquillitatem pubiicam, unanimi Lauetso ose-

«aress Najestatis nss non Impsrii Itomaiii Llectorum,
l?riucipum st Ltatuum consensu (ieclaratuin atque con-
vsntnm est, ut «muss st siuKuii contra qusmpig.ni ius«-
rum, in specie eivitatsm civssqus Lasilssnses intentati
processus, ssnteuti« latB st rss iudieat« sxscutious quali-
cunqus iu psrpstuum earsaiit, arresti» quoque st sxo
cutionibus sarum occasione jam nuns torsan, decretis et
demaudatis piaus rsseissis atque abolitisi >'ec in poste»
rum a camera Imperiali aliove prazssute vei tuturv ju-
clicio, centra unum vsl altsrum corporis tlelvetici mem-
drum, sorumve cives, clientes, aut subditos, tale quia
quaouuqus ratioue, prsstextu vsl titulo tiat aut attsu-
tstur').

') Diese Erklärung haben) da Graf Trautmannsdorf fchon im Juli
nach Wien zurückberufen morden war) Johann Ludwig Graf zu Nassau-

Catzenellenbogen und Dr, Isaak Volmar am 14, September 1617 in
Münster unterschrieben und mit ihren Pittschaften versiegelt dem schweizerischen

Abgeordneten übergeben nnd die Versichernng beigefügt, falls
inzwischen Ihrer Majestät Resolution, dem gethanen Begehren gemäß,
einkommen sollte, dieselbige durch eine Generalklausel in den

Reichsfriedensschluß, „es erfolge gleich solcher jetzt gemeiniglich, oder künftigs
sonderbar, zu bestätigen, da aber nicht, alsdann einen sonderlichen Ar-
ticul dem Friedensinstrument einzurücken, nachfolgenden Inhalts: Lt
quoniam sto, etc." Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite 29, Beilage
litt. L, und Moser, „Gerettete schweizerische Souveränetät", Beilage litt.?,
mo die ganze Erklärung mit Eingang und Schluß steht.

Die gleiche Erklärung haben in Münster am 29, September 1647

die französischen Bevollmächtigten Henri d'Orleans, De Mesmes und

Servien, gegengezeichnet Boulanger dem Bürgermeister Wettstein zugestellt

und dabei bemerkt: 5?vus àè^Iarons au Lieur ^Vsttstsin que si

l'on ne peut obtenir l'article susàict àans les termes qu'il a êtè par
nous oouebè et insère clans te traité, 5!ous persisterons cls la part
àe Is (liete Nsjests à vs qus pour ls moins la àèelarstion àe Aes»

siours les commissaires impériaux cv-àessus écrite soit ivsèrèo au
traité àe ?six qui iutervienàra, sto. eto. Siehe Acta und Handlungen
1651, Seite 31-33, mo die ganze Erklärung französisch und in deutscher
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Dieser von den Bevollmächtigten der drei Kronen mit
ihren Unterschriften und Siegeln bekräftigten Zusicherung gab

Wettstein in seiner Korrespondenz mit den heimischen Behörden
den Namen « ^.ssurauoe » ; wenn daher im fernern Verlauf
dieser Darstellung von der ^.«suranes gesprochen wird, so ist
darunter die abstehende Erklärung, beginnend mit den Worten:
Lt guonMm und schließend mit den Worten: ant attentstur,
zu verstehen.

Damit war aber Wettstcin noch nicht zufrieden, vielmehr
hatte er fchon am 16. August an die kaiserlichen
Bevollmächtigten das Ansuchen gestellt'), vom gefammten Reich
einen Stillstand bei der Kammer zu Speyer zu verlangen,
bis entweder durch kaiserliche Resolution oder aber vermittelst
des Friedensschlusses den Beschwerden abgeholfen fein werde.

Auch diesem Ansuchen ist von Seiten der kaiserlichen

Bevollmächtigten sofort entsprochen worden, indem am 8.
September von des'h. römischen Reiches Chur-Fürsten und Ständen
bei den Generalfriedenstraktaten versammelten Räthen, Bot-

Uebersetzung steht, und Moser loco citato, Seite 14 und IS, Beilage
litt, (1.

Am 30, September stellten auch die schwedischen Bevollmächtigten
Johannes Oxenstiern« und Johann Adler Salvius dieselbe Erklärung aus,
und versprachen dabei: sin vero ooutigerit pr«insingrataln cleolaratiooein
vel non actveuirs, vei allatam susto Ileivetioruin àesiàerio uon satis-
taoere, tum articulas sequens Lelvetiouin noe neZotiuva concernons,
autlientioo tutur« pacis generalis instrumente iuserenàus tvret: „ei
g«s»î««!> sto. etc. Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite 33—35, die

ganze Erklärung mit Eingang und Schluß lateinisch und deutsch, und
ebenso in Moser, „Gerettete schweizerische Souveränetät", Seite 16, die
schwedische Erklärung mit Eingang und Schluß, in lateinischer Sprache.
Beilage litt. S.

l) Im Abschied, Bd. V, 2, ist die betreffende Eingabe an die Kaiserlichen

als Beilage 13 zum Bericht Wettstein's citirt, allein deren Abdruck
oder Inhaltsangabe ist unter den Beilagen übersehen morden. Siehe
ibià. Seite 2274, mo von Beilage 12 gleich zu Beilage 14 übergegangen
wird. Auch in den „Acta und Handlungen" und in Moser's „geretteter
Souveränetät" fehlt diese Eingabe. Dieselbe findet sich in den Wettsteinischen
Schriften, Bd. VI, Nr. 11.
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schastern und Gesandten an das kaiserliche Kammergericht zu

Speyer die Aufforderung ergangen ist: nicht nur „alle wider
„die Stadt Basel und ihre Angehörige erlassene slanciata u. s. w.

„aufzuheben, sondern auch mit Erkennung neuer bis zu I.
„Kaiferlichen Majestät erfolgenden endlichen Erklärung, oder

„fönst zu Erhaltung eines allgemeinen Friedensschlusses inn-

„znhalten, die Basler nicht zu beschweren, vielmehr den

„Commercien ihren freien, ungehinderten Lauf lassen zu

„wollen"
Dadurch war nun allerdings vorgesorgt, daß die Exemtion

vom Reichskammergericht ins Friedensinstrument
aufgenommen werde, falls nicht im weiter« Verlauf der

Verhandlungen neue Schwierigkeiten erhuben werden, was nm

fo wahrscheinlicher war, als von Seite der Reichsstände troh
der durch sie am tt. September an das Neichskammergericht

erlassenen Inhibition, diese Exemtion selbst noch keineswegs

berathen, geschweige denn zugestaudeu worden war.
Durch seiue Instruktion war aber Wettstein ferner

angewiesen worden, sich bei den französischen Herren Plenipo-
tentiariis dahin zu verwenden, „daß die anerlwtene, auch in

„Kraft Pundts schuldige Friedensiufchließung der gemeinen

„Eidgnossenschaft in bester Form als immer möglich beschehen

„thüge." Was darunter zu verstehen fei, war wohl den

Auftraggebern selbst nicht recht klar. Wettstein verlangte
deßhalb von den vier evangelischen Städten bestimmtere
Instruktionen und rühmte bei diesem Anlaß die Bereitwilligkeit,
die er beim Herzog von Longueville dießfalls gefunden habe^).

Allein bestimmte Direktionen wurden ihm nur von eiuer

Seite ertheilt. Bafel und Bern wollten die Forin der Auf-

') Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite 35, Beilage litt. L,
das von des heiligen römischen Reichs Chur-Fürsten und Ständen bei den

General-Friedenstraktatenversammeltcn Räthen, Pottschaften und Gesandten

an das kaiferliche Kammergericht zu Speyer abgegangene Schreiben, à. à.

8, September, und Moser, „Gerettete Souveränetät", Seite ll, Beilage

litt. L.
2) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 189.
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nähme in die Diskretion Wettstein's setzen'), Zürich versprach,

diese Angelegenheit an der nächsten Tagsatzung mit den

evangelischen Orten zu berathen^).

Einzig Schaffhausen äußerte die Ansicht, daß die

Aufnahme in den Frieden beiläustg in der Form geschehen könnte,

wie s. Z. beim Frieden von Berums^).
An der Konferenz der vier evangelischen Städte, welche

am 29. nnd 3tt. März (8. und 9. April 1047) zu Aarau

stattfand, wurde auf die Anfrage Wettstein's: „in was t«r-
minis die Friedenseinschließung geschehen solle", einmüthig

beschlossen, dieß seiner Diskretion zu überlassen'').

Damit war nun freilich Wettstein wenig geholfen und

zwar uni so weniger, als er erfuhr, daß in Basel, wo man

zunächst nur die Exemtivn vom Reichskannnergericht im Ange

hatte, die Frage über dcn Friedenseiuschluß der gesammten

Eidgenossenschaft aus Besorgnis; dadurch die baslerische Exemtion

zu gefährden, nicht einmal vor den Rath gebracht ivorden war^).

') Siebe Wettstein's Schriften, Band V, Nr, 189. Schreiben des

Staatsschreibers Burkhnrdt, à, â. 6, März 1647; Nr. 171, woraus sich

ergibt, daß man in Basel sogar darüber getheilter Ansicht war, ob nicht

die Exemtion Basels allein, unvcrmischt mit derjenigen der übrigen
Kantone, im Frieden ermahnt werden soll. Die Gründe, sür sich nicht zu

trennen, sind zusammengestellt in Nr. 184, Siehe auch das Schreiben der

Regierung von Bern, à. à, II, März 1647, Nr. 178.

2) Siehe ibi<i. Schreiben des Hans Ulrich Wolf, à. à, 15. März
1647, Nr. 192, und des Unterschreibers HanS Kaspar Hirzel, à. 6, Zürich
23. März, Nr. 193.

Siehe ibi<i. Nr, 19(1. Schreiben der Regierung von Schaffhausen,
6. à. 15. März 1647.

Jm Frieden von Vervins zwischen Philipp II. von Spanien nnd

Heinrich IV. von Frankreich, 1598, waren von Seite Frankreichs
eingeschlossen ivorden die Könige von Schottland, Polen, Dänemark und

Schweden; den Allianztraktaten gemäß sodann die Republiken Venedig
und Lucca, die 13 Kantone dcr Eidgenossenschaft und Graubünden, der

Großherzog von Toscana und die Herzoge von Lothringen und von
Mantua. Siehe t?Ia8sau, Histoire gènèi-sls eis la diplomatie, trautzaise,
?om II, Seite 184.

') Siehe A, S, n. e. A., Bd. V, 2, Seite 1421.

') Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 199. Schreiben des

Rathschreibers Nippel, cl. à. 20. März 1647.
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Bei Mttheiluug des Konferenzbefchlnfses von Aarau

hatte die Regierung von Zürich beigefügt, es werde Werth
darauf gelegt, daß „der ganze eidgenössische Lyb" in Ansehen
und Autorität erhalten werde'). Gleichzeitig wurden Wettstein
die Interessen der Religionsgcn offen und namentlich der

Einschluß Mülhausens und die pfälzische Angelegenheit empfohlen^).
Bei den Besprechungen über diesen Einschluß der

gesummten Eidgenossenschaft in das Friedensinstrument
überzeugte sich Wettstein immer mehr davon, wie irrig es war,
ihn nicht durch alle XIII Orte akkreditiren zu lassen; er

äußerte dießfalls feinen Unmuth unverhohlen zunächst feinen

nähern Freunden gegenüber, wie z. B. gegen den Bürgermeister

Ziegler von Schaffhausen"),, von welchem er zu
erfahren wünschte, ob er dafür halte, man folle sich durch die

Franzosen in den Frieden aufnehmen lassen

Aber auch dem Vorort Zürich gegenüber verhehlte Wett-

Siehe Wettstein's Schriften, Band V, Nr. 222, das Schreiben

Zürichs, ö. à, 2. April 1647, und das Schreiben Hans Kaspar Hirzel's,
S. à. 5. April, Nr. 131. Anch die Aufnahme der III Bünde in den

Frieden murde beantragt. Siehe Schreiben von Joh. Friedrich Wolf,
à. cl. Zürich 2. April, Nr. 224.

2) Die von der Konferenz in Aarau festgestellten Kredentialien zum
Zweck der Unterstützung der pfälzischen Angelegenheit waren abermals

nur unter dem Siegel von Zürich, aber Namens der evangelischen Städte
und Orte Zürich, Bern, Basel, Schaffhaufen, Glarus und Appenzell A. Rh.
erlassen.

°) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 211, das Schreiben
Wettstein's an Bürgermeister Ziegler in Schaffhausen, à. ä. Münster
26. März 1647. In demselben bemerkt er: Seine Stellung fei von
Anfang an dadurch schwierig gewesen, daß er der Unterstützung des ganzen
eorporis Kslvstiei nicht versichert gewesen sei, indem die iüamerais« stets

annahmen, es handle, sich nur um Basel, Schaffhausen und Mülhausen,
daher er die Separation mit Mühe habe verdecken müssen, Jn seinem

Unmuth fügt Wettstein bei: „Die Andern wollen ihn nicht einmal mit
„einem kräftigen Wort unterstützen, wenn es sich um einen Pfaffen handle

„(LustorfsHandel), fo muß Alles mit Spieß und Stangen mit sein, auch

„die Evangelischen. Wenn es sich aber um die leibliche Freiheit der jüngern
„Orte handle und kein Prätezt der Religion zu finden ist, so schweigt

„Alkes still."
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stein nicht, daß wenn von allen XIII Orten die Anerkennung

ihrer Souveränetät verlangt worden wäre, dieß leicht zu
erreichen gewesen wäre; weil die Katholischen aber dieß st Z.
nicht wollten, so sei die gute Gelegenheit versäumt^) Ivorden.

Bürgermeister Ziegler hat hinwieder die an ihn
gestellte Einfrage ganz richtig dahin beantwortet: „es sei

„wichtig, nicht nur durch Erwähnung einer kaiserlichen Exemption

und Indult gleichsam auf dem Gnadenweg in dem

„Friedensinstrument erwähnt zu werden, sondern auf ähnliche

„Weise, wie dieß bei Anlaß des Friedens von Vervins 1598

„geschehen war auf Begehren des Königs von Frankreichs."

Seinerseits scheint denn auch Bürgermeister Wettstein

Nachforschungen darüber angestellt zu haben, in welcher Form
vormals der Schweiz bei Friedensverträgen gedacht worden

fei. Dem Vorort Zürich gegenüber aber erwähnte er, daß

die beiden franzöfifchen Abgeordneten sich bereit eMärt hätten,

auch Mülhausen in den Frieden aufzunehmen, nachdem er

denselben nachgewiesen habe, daß dieß auch im Frieden von

Cateau-Cambresis von 1559, und von Vervins,1598 statt»

gefunden habe").

>> Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 232, Schreiben

Wettstein's, à. à. Münster S./16. April 1647.

'1 Siehe ibiö. Nr, 237, das Schreiben des Bürgermeisters Ziegler,

«. à. 20. April 1647, mittelst welchem er ein Projekt zu einem bezüglichen

Artikel einsandte, gemäsz welchem die XIII Orte der Eidgnossenschaft

oder der große Bund oberdeutscher Lande und der Zugewandten,

als gemeine III" Bünde, Abt und Stadt St. Gallen, Müllmusen und die

Grafschaft Neuenburg dermaßen in den Frieden sollten aufgenommen

werden, daß sie sollen bei ihrem souveränen und freien Stand friedlich

bestehen, und auch bei den alten mohlhergebrnchten Exemtionen und
Freiheiten wider Ausländische unturbirt verbleiben und daran weder direkte

noch indirekte beunruhigt werden.

') Siehe idiä. Nr. 251. Schreiben Wettstein's' an die Regierung

von Zürich, à. à. 17./27. April 1647, in welchem er die Bertrüge von
Madrid 1S26, Cambra» 1529, von Nizza 1.' Februar 153S, von Crespi

18. September 1544, von Vaucelles vom 5. Februar 155S, von Cgteau-

Csmbresis 3. April 1SS3 und von Vervins vom 2. Mai 1598 anführte. Siehe

Dumout, l'oing IV und V, und ?tassau, l'omo I und II, und Schreiben
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Während seines Aufenthaltes in Osnabrück verkehrte

Wettstein häufig mit seinem alten Bekannten Dr. Volmar,
bei welchem er so viel aufrichtiges Entgegenkommen
rücksichtlich desjenigen Punktes gefunden hatte, der für Basel
der hauptsächlichste war, die Exemtion nämlich vom
Reichskammergericht. Das Gutachten des Reichshofraths, das
ihm Graf Trautmannsdorf feiner Zeit vertraulich
mitgetheilt hatte, und welches günstiger war, als man es je

hätte erwarten können, bürgte, wie der durch die kaiserlichen
Gesandten bei den Reichsständen am 8. September ausgewirkte
Jnhibitionsbefehl an das Kammergericht, dasür, daß man
von dieser Seite auf kräftige Unterstützung rechnen dürfe. Es
ist daher leicht begreiflich, daß Wettstein die allgemeine
Aufnahme der Eidgenossenschaft ins Friedensinstruinent,
rücksichtlich welcher er weder gehörig cckkreditirt noch instruirt
war, und welche er durch den Herzog von Longueville in
Anregung bringen lassen sollte, ivährend seines Aufenthaltes
in Osnabrück einigermaßen aus dem Auge verlor') und fein
Hauptbestreben dahin richtete, die Exemtion vom
Reichskammergericht zu erzielen, in Betreff welcher der Entscheid
des Kaifers maßgebend war.

Am 16./2t!.Juli hatte Weitstem der Regierung von
Basel einläßlichen Bericht über seine in Osnabrück gepflogenen

Wettstein's an Zürich, ct. à. Osnabrück 22. April, über die Verhandlungen in
Betreff Mülhausens, Nr. 256. Siehe auch das Schreiben à. cl.

Mülhausen 24, April, von Smielecius.
>) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 158. Sein Schroager

Rathschreiber Nikolaus Nippel schrieb: er traue mebr den Deutschen als
den Welschen, und am 2«. März schrieb derselbe, siehe Nr, 199: „Er
möge sich hauptsächlich mit Dr. Volmar berathen und auf den allgemeinen
Einschluß nicht insistiren;" am 13. April, Nr. 247: „er halte nichts auf
den Promessen der Franzosen, torrent vestigia": und am 22. Mai, siehe

Nr. 281, äußert Nippel mit Rücksicht auf die französischen Versprechungen:
„viel Wort füllen die Säck nicht." Jm gleichen Sinn schrieb auch Oberst

Zweier, siehe Bd. V, Nr. 78, sein Schreiben aus Wvl, à. à. 18./28.
Januar 1647, und Nr. 172, Schreiben cl. cl. Altorf 6./16. März 1647, und
Nr. 203, Schreiben vom 20./3D, März: Caumartin sei der Ansicht, man
soll sich contentiren, „freie Leute nach der Franzofen Gefallen zu sein".
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Unterhandlungen mit den kaiferlichen, schwedischen und

französischen Gesandten erstattet, wobei er erwähnte, l)r. Volmar
habe den Wunsch geäußert, daß im Frieden ausdrücklich

erklärt werde, daß der Kaiser und die Stände die Eremtion

bewilligt haben, ja derselbe habe sich anerboten, die Sache

selbst zur Aufnahme in den Frieden einzubringen, falls die

Franzosen es nicht thun sollten; wobei indessen immer noch

zweifelhaft bleibe, ob die Reichsstände darein willigen werden.

Der Hauptzweck seiner Abordnung schien durch die söge-,

nannte «^88uraneo» von Seite der Bevollmächtigten des

Kaisers und derjenigen der beiden Kronen erreicht, durch den

Jnhibitionsbeschluß der Reichsstände vom 8. September aber

waren seine Vaterstadt und die übrigen eidgenössischen Orte

gegen weitere Vexationen von Seite des Reichskammcrgerichts

für einmal gesichert; und da Wettstein auf dcn so wünsch-

baren Abschluß des Friedens seinerseits nicht einwirken

konnte, so kam er bei seinen Vollmachtgebern mit der

Bitte ein: ihm die Rückkehr in die Heimat gestatten zu

wollen, wohin ihn wichtige öffentliche und Privatgeschäfte

riefen. Diese Bewilligung hatte er eben erhalten, als ihm
von Seite der kaiserlichen Bevollmächtigten angezeigt lourde,

„es sei von der Römisch Kaiserlichen Majestät ein Décret

„und Befehl an sie gekommen, ihm solches zu überliefern,

„daher er Tag und Stunde bestimmen möge, wenn er dieß

„Kaiserliche Décret entgegennehmen wolle, worauf denn (so

schreibt Wettstein) H. Volmers Excellenz und Ihr Gnaden

„Excellenz Grave von Nassau zu mir kommen, und hat der

„erste mir berührtes Décret mit erforderlichen Umständen

überliefert" ').
Das kaiserliche Ezemptionsdecret, das vom 16. Mai 1647

datirt war, lautet:

l) Siehe den Schlußbericht Wettstein's, A. S. a. c. A., Bd. V, 2,

Seite 2235 ; es steht dies Dekret irrig als Nr. 17 der Beilagen, statt als
Nr. 16. Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite 16 und 17, Beilage litt. Z

und Moser's „Gerettete Souveränetät" Seite 18, Beilage litt. L.
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„Der Römischen Kaiserlichen Majestät, unserm allergnä-
„digsten Herrn, ist in Untertänigkeit referirt und vorgetragen
„worden, was deroselben nach Münster und Osnabrugg zu
„den Friedenshandlungen verordnete Gesandten und
Bevollmächtigte, Herr Maximilian Graf von Trautmannsdorf und
„Weinsperg und Herr Johan Maximilian Graf von Lamberg
„und Herr Johan Crane und Hcrr Isaak Volmar respective
„geheimder Rath, Obrifthofmeister, Reichshofräthe, Cammer-
„und Oberöstreichische Cammcrpräsident unter dato Osnabrugg
„den dritten des verflossenen Monats Martii, in ihrer
eingeschickten Relation berichtet haben, daß im Namen der Stadt
„Bafel und gemeinen dreizehn Orte der Eidgnossenschaft, Herr
„Rudolph Wettstein, Bürgermeister daselbst zu Basel, wegen
„Ihrer Majestät und des heiligen Reichs Cammer-Gerichts zu
„Speier wider jetzgemeldte Stadt Basel und dero Bürgerschaft
„ergangenen starken Pressuren und angelegten Arresten beklagt,
„und darneben pro declarations Lxsmptionis dergestalt ge-
„beten, gemcldte Eidgnossenschaft bei ihrem freien souveränen
„Stand und Herkommen, fürbaß ruhig und unturbirt bleiben
„zu laffen, und jetztgemeldtem Cammergericht aus Römisch
„Kaiserlicher Majestät Vollkommenheit zu gebieten und
anzubefehlen, subalden alle wider eine Stadt Basel geführte Prozeß
„gänzlich zu cassiren und abzustellen, auch dem ernstlich
aufzulegen, daß sie weder jetzt noch künftigs, unter was Schein
„und Vorwand das auch immer zugehen oder geschehen möchte,
„wider sie, noch übrige Orte der gesummten Eidgnossenschaft
„dergleichen vorzunehmen und zu ersuchen nicht mehr
unterfangen sollen.

„Wenn dann allerhöchst gedachte Kaiserliche Majestät be-

„finden, daß besagte gemeine dreizehn Ort der Eidgnofsenschast
„nun fo viel lange Zeit und Jahr in possessione vel quasi
„eines freien ausgezogenen Stands gewesen, als haben sie ob-
„vermeldte Declaration exemptions allergnädigst Kraft dieses

„ Decreti zu ertheilen verwilliget und dero Kaiserliche
Gesandten anbefohlen, solches besagtem Burgermeister Rudolph
„Wettstein einzuhändigen und verbleiben allerhöchst gedachte
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„Majestät denselben samt nnd fonders mit Kayserlicheil Gnaden

„wohl gewogen.
Siguatum unter Ihrer Kaiferlichen Majestät aufgetrüktem

Secret-Jnstgel zu Wien den fcchzehendten Maji, anno Sech-

zenhundert Siben und vierzig.

Vt. Ferdinand Graft Churz. 8.
Johan Söldner, Dr.

Wettstein mußte das Datum dieses Dekretes (vom 16. Mai),
das ihm erst im Monat Oktober mitgetheilt lourde, auffallen.

Als er dieß gegen die kaiserlichen Gesandten laut werden

ließ, so haben dieselben ihm erklärt, daß diese Antedatirung
aus Austrag des Kaisers geschehen sei, loie er dem ihm nun

vorgelegten kaiserlichen Begleitschreiben cl. ,l. 19. Oktober

1647 selbst entnehmen könne.

Dieß kaiserliche Begleitschreiben lautet^) :

Denen Hoch- und Wohlgeborncn, auch Ehrsamen,
Gelehrten Unsern und des Reichs Lieben Getreuen Johann
Ludwigen Grafen'zu Nassau, Cahenellenbogeu, Blanden und

Diez, Herren zu Beylstein, Rittern des güldenen Fluß,

Johann Manmilian Grafen von Lamberg, Johann Erane

und Isaac Bollmarn, Beeden der Rechten Licentiateu und

Doctor, unsern respective geheimen Räthen, Reichs-Hos-Räthen,

Cammerer und Oberüstreichischen Cammer-Präsidenten.

Ferdinand dcr Tritte von Gottes Gnaden

erwählter Rönnscher Kaiser, zu allen

Zeiten Mehrer des Reichs.

Hoch- und Wohlgeborne, Ehrsame, Gelehrte, liebe Getreue.

Ihr werdet euch wohl zu erinnern wissen, was auf der

Stadt Basel Burgermeisters Rudolph Wettstein gethanes

Anbringen die begehrte Declaration LxmuMoui» besagter Stadt
Basel und der dreizehn Ort gemeiner Eidgnoßschafft, neben

>) Siehe Moser, „G«chetx,Souv<MeM", .SsUe.I.?. ««M Utt.H.
Graf Trautmannsdorf war, wie schon bemerkt, bereits im Juli

nach Men zurückgekehrt. Deßhalb wird fein Name auf der Adresse «ìcht

auch «mahnt. - - "
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Unserein Geheimen Rath und Obristen Hofmeistern Grafen
Maximilian zu Trautmannsdorf sub dato Osnabrug den

dritten nechst verwichenen Monats Martii ihr für ein
Gutachten Uns überfchickt habt.

Nun ist uus solches den neunten nächstverwichenen Monats
September in Unserer Königlichen Stadt Pilsen gehorsamst
vorgetragen ivorden, fo mir uns auch gefallen und darüber
unser Dekret ausfertigen lassen, wie ihr hiebet iu originali
zu empfangen habt, das Datum berührten Décrets aber haben
wir zurückzusetzen befohlen, auff daß es vor der Exhibition
des französischen iustrumeuti pacis gesetzet seie, werdet euch

also obbemeldtes Décret nach euerer uns bekannten Dezterität
zu gebrauchen und auszuliefern wissen. Seiu und verbleiben
Euch hierbei sambt und fonders mit Kaiserlichen Gnaden
wohl beigethan. Geben aus unserm Königlichen Schloß zu
Prag den neunzehendten October Sechzehnhuudert Siben uud
Vierzig, Unserer Reiche des Römischen iin eilften, des Hunga-
rifcheu im zweiundzwanzigsten und des Böhmischen im
zwanzigsten.

Ferdinand.

Ferdinand Graff Chnrz.
^,cl mäuclatum

saeru? tüiosarsB ^luisstatis
proprium:

Johann Söldner.
Dadurch war nun dem Begehren Wettstein's vollständig

entsprochen.

Die durch den Kaifer angeordnete Antedatirung aber
ließ Wettstein einen Blick werfen in die Mvtive, welche die

kaiserlichen Gesandten von Anfang an geleitet haben mochten,
als sie seinem Begehren so willfährig entgegenkamen.

Dieß Motiv war kein anderes, als daß die Eidgenossenschaft
es weder Frankreich noch einer andern fremden Krone sollte zu
danken haben, wenn ihre Exemtion von der Jurisdiction des

Reichskammergerichts und mittelbar auch ihre Unabhängigkeit
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Vom Reich, ihr freier souveräner Stund, den sie faktisch
schon so viele Jahre her genossen, nun auch rechtlich
anerkannt und durch das Friedensinstrument festgestellt werde,

vielmehr sollte der Schein gerettet werden, als fei dieß aus

kaiserlicher Machtvollkommenheit gleichsam ohne Pression von

außen geschehen, um dadurch die freundliche,! Beziehungen

zwischen den! Reich und der Eidgenossenschaft zu verstärken

und neuerdings zu befestigen.

Die kaiserlichen Gesandten boten Wettstein gleichzeitig noch

ein Kaiserliches Diploma über denselben Gegenstand in exten-

dirter Form an, wenn er ein folches wünschen sollte.

Nach Einholung guten Raths, was dießfalls zweckmäßig

fein dürfte, beschränkte sich Weitstem für einmal darauf, durch

Vermittlung der kaiserlichen Gesandten die Bitte an den

Kaiser zu richte,,, das vorerwähnte Dekret vom 16. Mai dem

Kammergericht beförderlichst zur Nachachtung mitzutheilen').

In Folge dessen hat der Kaiser am 27. November 1647

auf dcm Königlichen Schloß zu Prag an das Kammergericht
den bezüglichen Befehl in denselben Aerbalien, aber mit allen

kaiserlichen Titeln amplisizirt, erlassen.

Da die durch die obenerwähnten kaiserlichen und franzöfi-
fchen Gesandten am l 4. und 111. Sept. zu Münster, durch die

schwedischen aber am 30. Sept. zu Osnabrück ausgestellte gleichlautende
eventuelle Zusicherung dahin fallen sollte, wenn vor dem Friedensschluß

eine befriedigende kaiserliche Resolution eintreffen würde,
die dann in das Friedensinstrument aufgenounnen werden sollte^),

0 Siehe Wettstein's Schlußbericht, lovo aitato, Seite 2276, Beilage

Nr. IS.

2) Die kaiserlichen Gesandten hatten nämlich am 14. September

durch die sogenannte „^.ssuraues" erklärt:

„Demnach von Seite einer löblichen Eidgnossenschaft Herr Johann

«Rudolph Wettstein, Burgermeister in Basel, als ein dazu Deputirter in

„währenden Münster-Osnabrückischen Friedenstraktaten, bei der Römisch

„Kaiserlichen Majestät Herrn ?l«uiz>ot«otiariis für- und angebracht, was

„Maaßen das Kaiserliche Kammergericht zu Speier auf Nachfolgen un-

„ruhiger Leuten wider ermeldter Eidgnoßschaft und Stadt Basel mohl-
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so hat sich Wettstein noch bemüht, vor seiner Abreife die

betreffende Bestimmung mit den kaiserlichen Bevollmächtigten

„hergebrachte gemeine nnd sonderbare Freiheit und Exemtion, Prozeß und

„Arrests, zu erkennen und anzulegen, auch alles mit strengen Exekutions-

„mitteln durchzubringen sich unterstanden und mit gebührlichem Ersuchen

„diesseits für jetzt und künstigs dergleichen ^ttsurata gänzlichen

abzuschaffen, und nun solch Anbringen deren in Münster und Osnabrück

„bei den angestellten Friedenstraktaten versammelten Chur- und Fürstlichen
„auch übriger Reichsständen Räthen, Pottschaften und Gesandten ein rcith-

„liches Gutachten zugestellt, folgendes auch in die römisch kaiserliche Majestät
„unsern allergnädigsten Herrn zu endlichem Ausschlag referirt, unterdessen

„aber in Fortsetzung der Friedenstractaten auf diese Beschwärnuß von ein

„und anderer Partei angeregt, auch deren in Abfassung des Friedens-
„Briefs Meldung zu thun verglichen morden, als ist darauf von
wohlbedachten Herrn Kaiserlichen plsuipotentiariis die gewisse Vertröstung
„beschehen, salls inzwischen endlichem Friedensschluß Ihrer Majestät
Resolution dem gethanen Begehren gemäß einkommen sollte, dieselbige durch

„eine Generalklausul in den Reichsfriedensschluß, es erfolge gleich solcher

„jetzt gemeiniglich, oder kllnftigs sonderbar, zn bestätigen: da aber nicht

„alsdann einen sonderbaren Artikel dem Friedensinstrument einzurücken

„nachfolgenden Inhalts: IÄ quouiam, st«, sto."
Die französischen Bevollmächtigten aber erklärten am 29. September

1647 mittelst der sogenannten ^ssuranoe:
àe quoi Messieurs Iss plénipotentiaires às I'Lmpsrsur,

st Iss états äs I'Lmpire avant ètè pleinements informés et a eux
représenté les granàs àèsoràres et inoovvènions qui se pourraient
ensuivre àes dits attentats ils auraient àonvè an àivt àsputs èspèranes

que 8. A. I. s qui Iss àiets Vtats s'étaient remis pour v pourvoir
àonneraient sur eels une entière satistaotion sux àiets Lieurs àss

1/ÌAnes en àètaut àe quoi Is àiot Sisur Vsttstsin nous aurait prié às

prenàrs sette affaire en main, en vertu àe l'allisnos àn Roi aveo les
dits Lieurs àes ligues es qui nous aurait obligé à'en taire mettre
un article exprès au proset àn traite par nous àounê a Messieurs Iss

plénipotentiaires Impériaux sur lequel article les àits gieurs ?Iêni-
potentisires ont reponàn et tsit la àèolarstiovs qui suit: M eto.

Die „^ssursncs" der schwedischen Bevollmächtigten, à. à. Osnabrück
den 30. September, aber lautete:

landein stiam inter ««sareos st Ksgios Lneoioos 1>SKstos eon»

ventum est, nt si priusqnam die traetatus paeis ad tlnem perduvsntnr
supra nominata Lssssrsso Nassstatis àeelsratio isquitati ipsius cansss

ot Reipubliv!» Lelvstiorum petition! àesiàeriaqus oovtormis sàvsuiat
tum eaàem ilia àeelaratio aàoptis verbis et oommoàa aiiqua clausula
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zu vereinbaren'), wobei man dahin übereinkam, daß das
kaiserliche Dekret wörtlich und ohne etwas davon oder daran
zu thun in das Friedensinstrument aufgenommen werden
solle').

Nachdem die kaiserlichen Gesandten sich durch ihre Unterschrift

zur Aufnahme dieses Artikels verpflichtet, hat Wettstein
diese Erklärung den Gesandten von Frankreich und Schweden
zugestellt^), in Folge welcher, dcm früher gegebenen Versprechen
gemäß, das kaiserliche Dekret in der hier nachfolgenden
Redaktion in das Osnabrückifche Friedensinstrument (als Artikel 6)
und in das Münsterische (als Artikel 61) aufgenommen werden
follte. Derselbe lautet in beiden Instrumenten:

tutur« Mois Instruments inssrsnàa vonkirmari ratikaberi clsberet:
sin vero contigerit prssmemoratsm àcelarationcm vel non aàvnirs
vet sllatam fusto Helvetiorum àssiàerio non sutisl'seere, tnm articulas
ssqusns Helveticum noe negotium concernons un identico tatnrse paeis
generalis Instruments intvrenàus tvrst: ^ g«on?a?n, ete,

') Siehe Wettstein's Schlußbericht, A. S, a. e. A., Bd. V, 2,
Seite 2267.

2) Siehe Acta und Handlungen 1651, Seite 12, nnd Moser's
„gerettete Souveränetät", Seite 13, Note 18. Es ist dabei indessen das
Versehen vorgekommen, daß im Fricdensinstrument das kaiserliche Exem-
tionsdekret das Datum vom 14, Mai 1647 trägt, während es im Original
vom 16, Mai datirt ist.

°) Den französischen und schwedischen Bevollmächtigten gegenüber
scheint Wettstein sich darauf beschränkt zu haben, ihnen die mit den kaiserlichen

Gesandten vereinbarten Generalklausel (die man später clausula
remissoria nannte, weil sie sich auf das kaiserliche Dekret zurückbezog)
mitzutheilen, ohne dießfalls mit ihnen zu verhandeln. Jn seinem Schlußbericht

(A. S. a. e. A., Bd. V, 2, Seite 2267) sagt Wettstein nur, daß
diese Generalklausel den beiden übrigen Kronen communicirt worden. Jn
den Acta und Handlungen, Seite 12, aber sagt er: „habe derohalb vor
miner endlichen Abreis mit der Cronen Herrn Abgesandten mich eines
sonderbaren Articulé, wie selbiger in dem aufgerichteten Friedensschlnß
kommen, verglichen. Dieß ift nicht buchstäblich richtig, denn aus dem
Schreiben Wettstein's à. à. 23. September 1648 an vr. Volmar geht
hervor, daß die Bevollmächtigten der Kronen die Genernlklausel dem

Bürgrrmeister Wettstein ohne Bemerkung zurückgesandt haben. (Siehe
Wettstein's Schriften, Band VII, Seite 71 und 72.)
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Lum item Lsosares, Najest.'ls »à «.usrolas nomine «ivi»

tatis Dasilesnsis et üniversse Helvetia? coram ipsius I'lsni-
potentiariis aà präsentes conZressus deputati» super
uonnulli« proeessiluis ut Naudatis exeeutivis a camera
Imperiali contra dictam civitatem aliosque Helvetiorum
unitos cantone» eorumque civss stsubditos emanatis, requi-
sita orilinum imperii sententia et consilio, sin!>ulari Decreto
dis decimo quarto msnsi» Naji anno proxime prsoterito
dsciaraverit pr«dictam civitatem lZasileam cietsrosqus
Helvetiorum cantones in possessione vel quasi pleine
lilisrtatis st sxemtionis, ad Imperio esss, ao nnllatsnus
ejnsdeiu Imperii Dicastsriis st Zndiciis sndjectos, placuit
lloc idem pudliose duie paciticationis convsntioni inssrers
ratumqus st tirmum inanere, atque id circo sjusmodi
l'roeessus una cum arrsstis sorum occasione quandocum-
que decrstis prorsus casses et irrites esse dsbsre.

Die deutsche Ucberfetzung lautet:

Art. VI. Nachdem auch Jhro Kaiserliche Majestät auf
die Klagen, fo im Namen der Stadt Basel und gesamter
Eidgnoßschaft vor dero zu gegenwärtigen Friedenstractaten
geordneten vollmächtigen Abgesandten eingebracht worden, und
das wegen etlicher von der Kammer zu Speier gegen bemeldte

Stadt Basel und andere der Eidgnoßschaft zugethane Ort,
deren Burger und Unterthanen und ausgelassener Prozessen und

Executions-Mandaten, nach eingeholtem Rath und Gutachten
der Reichsstände durch ein sonderbares Dekret unterm dato
14. (16.) Mai des nächstabgeloffenen Jahres die Erläuterung
gethan, daß ermeldte Stadt Basel, wie auch übrige Ort der

Eidgnoßschaft in possesions vel quasi vollkommener Freiheit
und Exemption vom Reiche und dessen Gerichten und Rechten

keineswegs unterworfen sein. Aber ist verglichen, daß solches

gegenwärtig gemeiner Friedenshandlung auch eingerückt, steif
und fest gehalten werden, und derwegen alle dergleichen Prozeß
neben denen aus Anlaß derfelben immer erkannten Arresten
gänzlich aufgehebt und abgethan sein sollen.
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Nachdem Weitstem dergestalt den schweizerischen Exemtions-
Artikel, wie er in das Friedensinstrument aufgenommen
werden sollte, mit den kaiserlichen Bevollmächtigten festgestellt
und denselben den sranzösischen und schwedischen Gesandten
mitgetheilt hatte'), glaubte er vor seiner Abreise noch mit
den französischen Bevollmächtigten einen Abschied darüber
aufnehmen zu sollen, was mit denselben verhandelt worden
war und unter deren Beihülfe noch verhandelt werden sollte.

Die Begehren Wettstein's und die darauf franzöfifcher
Seits erfolgten Antworten lauten:

1) Bitte: Um Unterstützung der Beschwerden gegen das
Kammergericht in Speyer und Sicherheit dagegen durch den

Frieden oder auf andere Weise.
Der Herzog von Longueville bleibt bei den dießfalls

gegebenen Zusicherungen.

2) Bitte, daß im Friedensinstrument die XIII Orte der

Eidgenossenschaft nebst Mülhausen in der Form aufgenommen
werden möchte, wie dieß in den Verträgen von Cateau-Cambresis
1559 und Vervins 1598 geschehen war.

Der Herzog von Longueville verspricht dieß.

3) Bitte, da Elsaß, Sundgau, Pfirt und andere Orte an
Frankreich kommen, fo möge die Eidgenossenschaft bei allen
ihren in diesen Landen besitzenden Rechten belassen werden.

Die französischen Bevollmächtigten haben dießfalls keine

Instruktionen, können aber doch bezeugen, daß die XIII Orte
wie Basel bei allen Rechten, Gefällen u. f. w. wie unter
Oesterreich belassen werden sollen.

4) Bitte, den Pfalzgrasen Karl Ludwig zu unterstützen.

Von Seite der französischen Bevollmächtigten ist dieß
instruktionsgemäß zugestanden.

5) Bitte, Bafel, welches 1«13 dem Erzherzog MaximMan
ft. 20,000 auf Hüningen angeliehen, bei seinem Pfand und

') Siehe Wettstein's Schriften Bd. VII, Seite 71 und 72. Das
Schreiben Wettstein's an Dr. Volmar à. à. Basel 23, Sept, ILI».

Archiv des hist, Vereins,
IX, Bd, IV, Heft, 6,
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Rechten zu beschützen, bis das Hauptgut zurückbezahlt worden

sei.

Die französischen Bevollmächtigten versprechen, dießfalls
empfehlend an Ihre Majestät zu schreiben

Durch diesen gegenseitig unterschriebenen Abschied hoffte

Wettstein zwar, sich des Beistandes der französischen
Abgeordneten versichert zu haben, allein deß ungeachtet schien es

angemessen, einen mit den Verhältnissen in Münster und

Osnabrück vertrauten Geschäftsträger zurück zu lassen'), den

er mit der Iveitern Besorgung der ihm übertragenen schweizerischen

Interessen beauftragte. Seine Wahl siel auf den als

Dolmetscher beim Herzog von Longueville angestellten Jeremias

Stenglin von Augsburg, dessen Hülfe Wettstein während

feines Aufenthalts in Münster schon vielfach, namentlich für
Uebersetzung feiner Eingaben in's Französische, in Anspruch

genommen hatte ^).

Diese Wahl war eine vortreffliche, denn Stenglin bewies

Ivährend feiner kurzen Geschäftsführung ebenso viel Eifer als

Einsicht. Seine in den Wettsteinischen Schriften aufbewahrten
Depeschen geben jeweilen nicht nur ein deutliches Bild der

Sachlage, sondern auch der handelnden Perfonen und der sie

bestimmenden Gründe.

>) Siebe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 140. Abschied mit den

französischen Bevollmächtigten, gegenseitig unterschrieben den 2. November

1647. Derselbe ist von der Hand des Rathssubstituten Johann Rudolph

Burkhardt geschrieben und ist folgendermaßen unterschrieben:
Beschehen und verglichen zu Münster dcn 2. November 1647.

Johann Rudolph Weitstem. Henri d'Orleans.
d'Avaux. Servien.

Aus Befehl Ihrer Hoheit und

Excellenzien Boulanger,

2) Siehe Wettstein's Schriften, Bd, VI, Nr. 109. Aus dem Schreiben

des Rathschreibers Nippel, à. à. 24. September, ergibt es sich, daß Wett-

stein darüber angefragt hatte, ob er einen Geschäftsträger in Münster zurücklassen

solle, nnd daß dieß in seine Diskretion gestellt worden war.
Wettstein ist mit demselben wahrscheinlich durch den Generalmajor

von Erlach in Verbindung gekommen, mit welchem Stenglin gut

bekannt war.
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Uebrigens ließ Wettstein dem von ihm bestellten Geschäftsträger

bestimmte Instruktionen zurück und wies ihn an, in
Fällen, wo er zweifelhaft sein sollte, den Rath des Dr. Volmar

und des Dr. Valentin Heyder, Gesandter und Syndikus
der Stadt Lindau, einzuholen, welcher in Osnabrück residirte').

Nachdem dieß geordnet war, entwarf Wettstein cin
Formular für seine Rekreditive an die XIII Orte, an die

Evangelischen «nd an die Regierung von Basel, das er von den

betreffenden Gesandschaften, bei welchen er cckkreditirt worden

war, ausstellen lieh'), woraus er, mit den nöthigen Pässen
versehen^), nach elfmonatlichem Aufenthalt in den beiden Kongreßstädten

am 11. 21. November 1647 seine Rückreise antrat.

') Siehe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 153 und 154, das

Verzeichniß der Stenglin zu seiner Orientirung hinterlassenen Schriften
und die demselben ertheilten Instruktionen,

Kaum in die Heimat zurückgekehrt, hat Weitstem bei der vom 21.
bis 23. Januar in Aarau versammelten evangelischen Kvnserenz angefragt:
„ob es belieben möchte, zmei Perfonen in Münster gegen eine Recognition
von wöchentlich 10 Reichsthalern anzustellen, melche das, was serner dort
vorgehe, zu berichten hatten, wie es seit seiner Abreise geschehen sei, wobei

er bemerkte, daß der eine derselben auch nach Beendigung der

Friedensverhandlungen am sranzösischen Hof große Dienste leisten könnte.

2) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 141—144.

°) Siehe ibiàem Band VI, Nr. 155, kaiserlicher Paßbrief, à. à.

Münster den 3. Oktober 1647, ausgestellt vom Grafen von Nassau und
Dr. Volmar^ Nr. 156, schwedischer Paßbrief, 4. 4. Osnabrück I. Oktober

1647, ausgestellt uon Johann Oxenstiern-Axelsohn; Nr, 157, französischer

Paßbrief, à, à. Münster den 12. November 1647, ausgestellt von Henri
de Longueville, de Mesme und Servie» Nr, 158, churbayerischer Paßbrief,
à. à, Münster 6. November, ausgestellt durch Dr. Johann Ernst; Nr. 159,

spanischer Paßbrief, 4. <l. Münster 30. Oktober, ausgestellt von Don
Gaspar de Bracamonte, Guzmann, Conte de Penaranda und Brun; Nr. 160,
ein zweiter kaiserlicher Paßbries, à. 4. Münster Novembris 1647, „nach

Hus"; Nr, 161, ein hessischer Paßbries, 4, 4. Münster 19. November 1647,

ausgestellt von Johann Vultejins.
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